




2002 kam außerdem der „Vermittlungsgut-
schein“ hinzu, der Arbeitslosen die Einschal-
tung eines privaten Arbeitsvermittlers ermög-
licht. Mit der gleichzeitigen Abschaffung der
Erlaubnispflicht für private Arbeitsvermitt-
lung und der Möglichkeit, Vermittlungsver-
träge zwischen privaten Vermittlern und Ar-
beitsuchenden abzuschließen, wurde der
Markt für private Arbeitsvermittlung bzw.
Personaldienstleistung nahezu vollständig de-
reguliert.

„Hartz-Reformen“

In Fortführung der „aktivierenden Arbeits-
marktpolitik“ band die „Hartz-Kommission“
2002 einen bunten Strauß neuer Instrumente,
von denen folgende eingeführt wurden: Ent-
geltsicherung für ältere Arbeitnehmer (ein
Kombi-Lohn-Modell), ein Lohnkostenzu-
schuss für Betriebe bei Einstellung Älterer in
Form der Befreiung von den Arbeitgeberbei-
trägen zur Arbeitslosenversicherung (Bei-
tragsbonus), ein Existenzgründungszuschuss
(die „Ich-AG“ als Pflichtleistung der Ar-
beitsagenturen), Personal-Service-Agenturen
(PSA) als integrationsorientierte Zeitarbeits-
gesellschaften, die zunächst in jeder Agentur
einzurichten waren, die Beauftragung von
Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen sowie
ein „Job-Floater“, der kleinen und mittleren
Unternehmen, die einen Arbeitslosen einstel-
len, günstige Darlehen ermöglichte.

Mit der Zusammenlegung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für
Arbeitsuchende (SGB II) zum 1. Januar 2005
wurde der arbeitsmarktpolitische Instrumen-
tenkatalog des SGB III im Wesentlichen auch
auf das SGB II übertragen. Zusätzlich können
im SGB II sozialintegrative Leistungen zur
Betreuung minderjähriger oder behinderter
Kinder sowie zur Pflege von Angehörigen,
Schuldner- und Suchtberatung sowie psycho-
soziale Betreuung gewährt werden. Außer-
dem sind ein Einstiegsgeld und Leistungen
nach dem Altersteilzeitgesetz möglich. Dar-
über hinaus konnten bis Ende 2008 „Weitere
Leistungen“ erbracht werden, welche die
Fördersumme von Leistungen des SGB III
wie zum Beispiel Einstellungszuschüsse aller-
dings nicht aufstocken durften. Die unter-

schiedliche Interpretation, welche „Weiteren Leistun-
gen“ zulässig sind, führte zu heftigen Auseinanderset-
zungen. 8

Das am stärksten diskutierte und kritisierte, aber am
häufigsten genutzte arbeitsmarktpolitische Instrument
sind die „Arbeitsgelegenheiten“ (AGH oder „Ein-
Euro-Jobs“) des SGB II. Dieses Instrument ist nicht
neu, sondern wurde bereits in großem Umfang im
Rahmen des Bundessozialhilferechts eingesetzt. Eine
Entlohnung findet nicht statt, lediglich der Mehrauf-
wand (Fahrtkosten, Arbeitskleidung etc.) wird durch
eine Aufwandsentschädigung ersetzt.

Ergänzt wurde das Instrumentarium des SGB II
2007 durch einen Beschäftigungszuschuss. Diesen kön-
nen Arbeitgeber erhalten, die einen langzeitarbeitslo-
sen SGB-II-Empfänger einstellen, der mehrere Ver-
mittlungshemmnisse aufweist und absehbar in den
nächsten 24 Monaten auch bei Einsatz von
arbeitsmarktpolitischen Regelinstrumenten nicht in
ein Beschäftigungsverhältnis integriert werden kann.

Neuausrichtung der Instrumente

Mit dem „Gesetz zur Neuausrichtung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente“ (überwiegend in Kraft
seit dem 1. Januar 2009) sind diese erneut erheblich
überarbeitet worden. Einige Instrumente wurden abge-
schafft, 9 andere in dem neuen Paragraf 46 SGB III
(Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Einglie-
derung) gebündelt. Neben einer Betreuung und Unter-
stützung durch Dritte bei der Arbeits- und Ausbil-
dungssuche sind zum Beispiel auch Bewerbungstrai-
nings, Arbeitnehmerüberlassungen mit dem Ziel der
Vermittlung oder ganzheitliche Maßnahmen zur Errei-
chung von Integrationsfortschritten möglich.

Ein weiteres zentrales neues Instrument ist das Ver-
mittlungsbudget (§ 45 SGB III), in dem alle bisherigen
Leistungen bei der Anbahnung und Aufnahme eines
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zusammenge-
führt sind. So gehen alle Leistungen zur Unterstützung
der Beratung und Vermittlung, Mobilitätshilfen, Ein-
zelfallhilfen im Rahmen der Freien Förderung sowie

Deutschland konnte sich das Instrument allerdings
nicht etablieren. Die höchsten Zugangszahlen gab es
im Jahr 2004 mit bundesweit lediglich 1831 Personen.

8 Vgl. Fachhochschule Frankfurt/M./infas/WZB, Evaluation der
Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Vergleichende Evaluation
des arbeitsmarktpolitischen Erfolgs der Modelle der Aufgaben-
wahrnehmung „Optierende Kommune“ und „Arbeitsgemein-
schaft“. Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Gover-
nanceanalyse, Endbericht an das BMAS, S. 36 f.
9 Zum Beispiel Förderung von Job-Rotation, Einstellungszu-
schuss bei Neugründungen, Beitragsbonus für Arbeitgeber bei
Beschäftigung Älterer, Beschäftigung schaffende Infrastruk-
turförderung sowie einige Maßnahmen zur Förderung der Be-
rufsausbildung.
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Einzelfallhilfen als „Weitere Leistungen“ im
Vermittlungsbudget auf. Was künftig konkret
aus dem Budget geleistet wird, entscheidet
der Vermittler oder Fallmanager. Weitere
wichtige Änderungen betreffen die Freie För-
derung im SGB III, die auf ein Prozent des
Eingliederungstitels reduziert wurde und von
den Agenturen für Arbeit auf die Zentrale in
Nürnberg überging, und die „Weiteren Leis-
tungen“ im SGB II, die in Freie Förderung
umbenannt und auf zehn Prozent des Einglie-
derungstitels beschränkt wurden.

Verteilung der Ausgaben
auf die Instrumente

Bis Ende der 1980er Jahre wurden in der
Regel etwa 90 Prozent der Ausgaben für akti-
ve Arbeitsmarktpolitik auf die „klassischen“
Instrumente berufliche Bildungsmaßnahmen,
Kurzarbeitergeld, Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen und Förderung der ganzjährigen Be-
schäftigung in der Bauwirtschaft verwendet
(Abbildung). Dabei standen bis zum Einset-
zen der Beschäftigungskrise 1974 berufliche
Bildungsmaßnahmen und Maßnahmen für
die Bauwirtschaft im Vordergrund. 10

Mit dem Einsetzen der Massenarbeitslosig-
keit gewannen das Kurzarbeitergeld und
ABM stark an Bedeutung. Der Anteil für
diese beiden Maßnahmen summierte sich
1983 auf 47 Prozent und 1991 auf 50 Prozent
an allen Ausgaben. Insbesondere in den
1990er Jahren hatten „Beschäftigung schaf-
fende Maßnahmen“ einen Anteil von in der
Regel einem Drittel an den Gesamtausgaben
der hier betrachteten Arbeitsfördermaßnah-
men. Das Kurzarbeitergeld wurde in den Kri-
senjahren 1974/75, 1982/83 sowie im ostdeut-
schen Transformationsprozess 1991 stark ein-
gesetzt; in den jüngeren Krisen (1993, 1996/
97 und 2003) dagegen kaum noch. 11 Der
sprunghafte Anstieg des Anteils der „Sonsti-
gen Ausgaben“ ab 1988 gründet sich auf der
Übertragung von Maßnahmen zur Eingliede-
rung von Aussiedlern in den Finanzierungs-
bereich der BA. Im „Rekordjahr“ 1990
kamen knapp 400 000 Aussiedler in die Bun-

desrepublik, und die BA wendete allein vier
Milliarden DM für spezielle Maßnahmen für
diese Gruppe auf.

Die exorbitante Zunahme der „Sonstigen
Ausgaben“ ab 2003 hat unterschiedliche Grün-
de. Zum einen sanken die Gesamtausgaben für
die hier betrachteten Instrumente, vor allem
für Bildungs- und „Beschäftigung schaffende
Maßnahmen“. Gleichzeitig wurden diverse
neue (hier unter Sonstiges fallende) Instru-
mente eingeführt. Hauptursache waren aber
starke Ausgabenverlagerungen in den Bereich
der Förderung der Selbständigkeit, deren An-
teil von sechs Prozent im Jahr 2002 auf 44 Pro-
zent im Jahr 2006 anstieg. Darüber hinaus
wurde hinsichtlich der Struktur des Mittelein-
satzes umgesteuert. Machten die im Eingliede-
rungstitel festgelegten Mittel für Ermessens-
leistungen im Jahr 1999 noch 66 Prozent aller
für aktive Leistungen der Arbeitsmarktpolitik
eingesetzten Mittel aus, sank dieser Anteil auf
unter 50 Prozent im Jahr 2004. Auch zeigt
sich, dass der Anteil für aktive Arbeitsmarkt-
politik an den Ausgaben insgesamt seit Jahren
stark sinkt. Nur noch etwa ein Fünftel der Mit-
tel wird darauf verwendet. Besonders eklatant
ist das Verhältnis im Rahmen des SGB II. Hier
wird nur etwa jeder achte Euro für aktive
Maßnahmen verwendet.

Fazit

Es ist deutlich geworden, dass das arbeits-
marktpolitische Instrumentarium einen er-
heblichen Wandlungsprozess durchlaufen
hat. Mit dem AFG wurde die aktive Arbeits-
marktpolitik aufgewertet. Zielsetzung war,
zur Feinsteuerung auf dem Arbeitsmarkt bei-
zutragen, unterwertige Beschäftigung und
Arbeitslosigkeit zu verhüten. Mit dem Ein-
setzen der Beschäftigungskrise wurde das ar-
beitsmarktpolitische Instrumentarium jedoch
zum Kürzungsposten öffentlicher Ausgaben.
Einen Bedeutungszuwachs erhielten die Ar-
beitsförderinstrumente durch die deutsche
Vereinigung. Einerseits wurden die Instru-
mente in einem zuvor nicht gekannten Aus-
maß eingesetzt. Andererseits diente der Ein-
satz der Arbeitsförderinstrumente in Ost-
deutschland häufig in erster Linie der
sozialpolitischen Abfederung der dortigen
Beschäftigungskatastrophe. Innovative neue
Instrumente kamen kaum zur Anwendung.

10 Vgl. die Beiträge von Günther Schmid/Frank
Oschmiansky in: BMAS/Bundesarchiv (Hrsg.), Ge-
schichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945,
Baden-Baden 2001–2008.
11 Die aktuelle Weltwirtschaftskrise beschert dem
Kurzarbeitergeld allerdings ein Comeback.
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Dagegen waren die vergangenen Jahre von
einer fortwährenden Implementierung neuer
Instrumente geprägt. Allerdings zeigte sich in
umfangreichen Evaluationsstudien, 12 dass
kaum eines dieser neuen Instrumente erfolg-
reich ist. Gerade die meisten der durch die
„Hartz-Gesetze“ implementierten Instru-
mente erwiesen sich als regelrechter „Flop“.
Außerhalb des neuen Paragrafen 46 SGB III
ist kein einziges dieser Instrumente mehr in
Kraft. Zeigt dies, dass die „Klassiker“ ausrei-
chen? Brauchen wir überhaupt Innovationen
auf der Instrumentenebene? Aus unserer
Sicht braucht die aktive Arbeitsmarktpolitik
einen deutlich weniger normierten Rechts-
rahmen, der Möglichkeiten bietet, schnell auf
qualitativ hochwertige und individuell zuge-
schnittene Maßnahmen zuzugreifen. Hier ist
mit dem neuen Paragraf 46 SGB III ein An-
fang gemacht, der aber durch die gleichzeitige

starke Beschränkung einer Freien Förderung
im SGB II und III in sich widersprüchlich ist.

Der Ansatz der Reformen der vergangenen
Jahre, Maßnahmen der Arbeitsvermittlung
ins Zentrum der neuen Förderphilosophie zu
stellen, bleibt bei der gegebenen Angebots-
und Nachfragerelation für das SGB III zu-
mindest fragwürdig, im SGB II ist er aber
zweifellos ein Irrweg. Die Reform der arbeits-
marktpolitischen Instrumente zum Jahresbe-
ginn 2009 darf daher nicht als vorläufiger
Schlusspunkt arbeitsmarktpolitischer Reform-
gesetze verstanden werden. Die Diskussion,
wie eine zukunftsfähige aktive Arbeitsmarkt-
politik ausgestaltet sein sollte, hat gerade erst
begonnen.

Abbildung: Prozentuale Verteilung der Ausgaben für aktive Arbeitsförderung (ohne SGB II)
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Quellen: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt/-agentur für Arbeit 1969–2007; BMAS, Statistische Übersich-
ten zur Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, Band West, Bonn 1999; eigene Berechnungen.
Ohne Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation, Förderung der Berufsausbildung und Vorruhestands- und Al-
tersteilzeitregelungen. Unter „Sonstiges“ wurde u. a. zusammengefasst: Lohnkostenzuschüsse, PSA, Beauftra-
gung Dritter, Vermittlungsgutschein, Mobilitätshilfen, Förderung der Selbständigkeit, Freie Förderung und Trai-
ningsmaßnahmen.

12 Vgl. BMAS, Die Wirksamkeit moderner Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt, Berlin 2006.
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Benjamin Scharnagel

Arbeitsmarkt-
politik seit 2003:

Reformbilanz und
Handlungsbedarf

Bis November 2008 sank die Zahl der Ar-
beitslosen unter die Drei-Millionen-

Grenze. Gegenüber dem Höchststand von
knapp 5,3 Millionen im Februar 2005 ging sie
um rund 45 Prozent zurück. Die Erwerbstä-
tigkeit erreichte im Jahr 2008 mit nahezu 40,3

Millionen Menschen
ebenso ihr Allzeit-
hoch wie das geleis-
tete Arbeitsvolumen.
Doch die Finanz-
marktkrise hat in-
zwischen die Real-
wirtschaft voll er-
fasst. Allein im
ersten Quartal 2009
war bei der Bundes-
agentur für Arbeit
(BA) für rund 1,6
Millionen Beschäf-
tigte Kurzarbeit an-
gezeigt. Gleichzeitig
wechselten 600 000
Personen mehr aus
der Erwerbstätigkeit

in die Arbeitslosigkeit als umgekehrt. Im
April 2009 lag die Arbeitslosenquote mit 8,6
Prozent wieder deutlich über dem Vorjahres-
niveau. Im Verlauf des Jahres 2009 wird die
Arbeitslosigkeit weiter steigen, für das Jahr
2010 können erneut fünf Millionen Arbeitslo-
se nicht mehr ausgeschlossen werden.

Herausforderungen durch Megatrends

Dieser konjunkturelle Einbruch sollte indes
nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch
strukturelle Faktoren weiterhin auf das Ange-
bot an und die Nachfrage nach Arbeit wir-
ken. Die mittel- bis langfristige Entwicklung

des Arbeitsmarktes hängt daher auch ent-
scheidend davon ab, wie sich Politik, Tarif-
parteien, Unternehmen und Beschäftigte auf
die folgenden Megatrends einstellen: 1

Globalisierung: Innerhalb der vergangenen
20 Jahre hat sich das weltweite Angebot an
– größtenteils gering qualifizierten – Arbeits-
kräften vervierfacht. Trotz des erstmaligen
Rückgangs des Welthandelsvolumens ver-
langsamt sich die zunehmende internationale
Arbeitsteilung nur vorübergehend. Auch die
Liberalisierung des Welthandels und der tech-
nische Fortschritt sorgen dafür, dass Güter
und Dienstleistungen nicht mehr dort produ-
ziert werden müssen, wo sie verkauft werden.
Stattdessen bestimmen die Produktionskos-
ten immer mehr die Standortwahl. Deutsch-
land hat sich auf die Herstellung wissensin-
tensiver Produkte und Dienstleistungen spe-
zialisiert, während einfache Arbeiten andern-
orts verrichtet werden.

Tertiarisierung: Mittlerweile sind mehr als
70 Prozent der Beschäftigten in Deutschland
im Dienstleistungssektor tätig, während nur
19 Prozent im Verarbeitenden Gewerbe ar-
beiten. Der Anteil der Dienstleistungen an
der Bruttowertschöpfung liegt bei 69, jener
der Industrie bei 24 Prozent. Während die
Zahl der Erwerbstätigen in der Industrie seit
1991 um mehr als drei Millionen beziehungs-
weise rund 30 Prozent gesunken ist, gibt es
im Dienstleistungssektor 5,3 Millionen bezie-
hungsweise 23 Prozent mehr Beschäftigte.

Informatisierung: 84 Prozent aller Unter-
nehmen in Deutschland setzen inzwischen
Computer ein, mehr als die Hälfte der Be-
schäftigten geht täglich mit Informations-
und Kommunikationstechnologien um. Ihre
zunehmende Verwendung flexibilisiert Pro-
duktion und Arbeitsabläufe. Zudem wird die
betriebliche Qualifikationsstruktur zuguns-
ten hoch qualifizierter Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer verändert: Seit 1991 ist
die Zahl der Erwerbstätigen mit Hochschul-
abschluss um rund 40 Prozent gestiegen,
jene ohne beruflichen Abschluss um 5 Pro-
zent gesunken.
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1 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.),
Die Zukunft der Arbeit in Deutschland. Megatrends,
Reformbedarf und Handlungsoptionen, Köln 2008.

21APuZ 27/2009



Demographischer Wandel: Seit 2002
schrumpft hierzulande die Bevölkerung. Im
Jahr 2050 werden rund 71 Millionen Men-
schen in Deutschland leben – etwa 11 Mil-
lionen weniger als heute. Das Durch-
schnittsalter wird von derzeit 42,6 auf 51,4
Jahre steigen, das Erwerbspersonenpotenzial
von 44,6 Millionen Personen im Jahr 2004
auf 31,5 Millionen beziehungsweise 35,5
Millionen Personen im Jahr 2050 sinken (bei
einem unterstellten jährlichen positiven
Wanderungssaldo von 100 000 bzw. 200 000
Zuwanderern und Rückkehrern). Im Jahr
2001 entfielen auf 100 ältere Akademiker
111 junge, im Jahr 2050 werden es nur noch
86 sein.

Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit
und geringe Aufwärtsmobilität

Die genannten Trends setzen vor allem weni-
ger Qualifizierte unter Druck. Sie gehören
seltener zu den Stammbelegschaften, haben
ein höheres Risiko, dauerhaft erwerbslos zu
sein, und schlechtere Einkommensperspekti-
ven. Bei Geringqualifizierten weist Deutsch-
land im OECD-Vergleich nach wie vor die
höchste Arbeitslosenquote und eine der nied-
rigsten Erwerbstätigenquoten auf. Zudem ge-
hört der Anteil der Langzeitarbeitslosen hier-
zulande zu den höchsten.

Diese Befunde charakterisieren die zentra-
len Herausforderungen an eine Arbeitsmarkt-
politik, welche die individuellen Risiken sys-
tematisch abbauen und stärker als bisher
deren Effekte auf die Einkommensperspekti-
ven weiter Teile der Bevölkerung berücksich-
tigen sollte, statt lediglich die (materiellen)
Folgen der Arbeitslosigkeit abzufedern. Eine
solche systematische Förderkulisse kann sich
auf neuere Auswertungen von Mikrodaten
stützen, die Aufschluss über die unterschied-
lichen Beschäftigungsperspektiven einzelner
Bevölkerungsgruppen geben: 2

� Die Struktur der Haushalte hat sich konti-
nuierlich zugunsten der Einpersonenhaus-

halte geändert: Im Jahr 2007 lebte jeder Fünfte alleine,
1996 waren es erst 17 Prozent der Bevölkerung.
Gleichzeitig ist der Anteil der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund von 19 Prozent im Jahr 1996 auf 23
Prozent im Jahr 2007 gestiegen.

� Besonders schlechte Aufstiegschancen haben Ar-
beitslose. Der tendenzielle Rückgang der Aufstiegs-
mobilität konzentrierte sich stark auf jene Personen,
die fortgesetzt arbeitslos waren. Dagegen konnten
sieben von zehn Personen das unterste Verdienst-
Fünftel verlassen, wenn sie aus Arbeitslosigkeit in
Erwerbstätigkeit wechselten.

� Das Bildungsniveau verbessert die Aufstiegsmög-
lichkeiten erheblich. So sind die Aufstiegschancen
umso größer und die Abstiegsrisiken umso geringer, je
höher der Bildungsabschluss ist. Die Aufstiegsmobili-
tät aus dem niedrigsten Einkommens-Fünftel ist für
Geringqualifizierte deutlich niedriger als für Personen
mit Berufsausbildung.

� Migranten haben geringere Aufstiegschancen und
höhere Abstiegsrisiken. Personen mit Migrationshin-
tergrund leben doppelt so oft in relativer Einkommens-
armut wie Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte.

Bilanz der Arbeitsmarktreformen

Die Arbeitsmarktpolitik gehört neben der Sozialpoli-
tik sowie der Steuer- und Finanzpolitik zu den wich-
tigsten Aktionsfeldern auf der Bundesebene. Effektive
Reformen basieren auf einem breit angelegten, in sich
konsistenten Ansatz, der Beschäftigung mobilisiert,
Investitionen stimuliert und gleichzeitig die öffentli-
chen Haushalte konsolidiert. 3 Daher wird die Bilanz
der Arbeitsmarktreformen in den allgemeinen reform-
politischen Kontext eingebettet. Wie das IW-Reform-
barometer belegt, haben sich seit 2003 die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen insgesamt verbessert. Dabei
war die rot-grüne Bundesregierung erfolgreicher als
die Große Koalition, welche das Rad teilweise wieder
zurückgedreht hat (Abbildung, dunkle Kurve). 4

2 Vgl. Nicola Hülskamp/Christoph Schröder, Sozio-
demografie und Verteilung: Einkommensungleichheit
und -armut in der Bevölkerung; Holger Schäfer/Jörg
Schmidt, Einkommensmobilität in Deutschland.
Struktur und Einflussfaktoren, in: Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln (Hrsg.), Deutschland nach der
Krise – Wachstumspotenziale und Verteilungseffi-
zienz, Köln 2009, in Vorbereitung.

3 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.), Vision
Deutschland. Der Wohlstand hat Zukunft, Köln 2005.
4 Mit dem Reformbarometer beurteilt das IW Köln seit Septem-
ber 2002, inwiefern die Bundespolitik die Voraussetzungen für
Beschäftigung und Wachstum in Deutschland verändert. Als Be-
wertungsgrundlage dienen Kabinettsbeschlüsse, Gesetzentwürfe
und verabschiedete Gesetze. Die monatliche Politikfolgenab-
schätzung erfasst die drei Teilindikatoren „Arbeitsmarktpolitik“,
„Sozialpolitik“ sowie „Steuer- und Finanzpolitik“. Diese setzen
sich aus einer Vielzahl von Kriterien zusammen, die einen quan-
titativen oder qualitativen Zugang zu einem ökonomisch und
ordnungspolitisch fundierten Urteil eröffnen. Werte über 100 si-
gnalisieren, dass die Politik die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen verbessert hat; Werte unter 100 zeigen eine Ver-
schlechterung an. Die Methodik wird ausführlich erläutert in:
Benjamin Scharnagel/Jörg Mahlich/Alex Beck, Das D A CH-Re-
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Bislang lassen sich die 15. und 16. Legisla-
turperiode in sechs Phasen mit unterschiedli-
cher Reformintensität und -richtung auftei-
len: (1) Kurzfristige Steuererhöhungen und
sozialpolitische Notoperationen charakteri-
sieren den Start der zweiten Kanzlerschaft
Gerhard Schröders (SPD) nach seiner Wie-
derwahl im September 2002; das Reformba-
rometer sank zwischenzeitlich von 100 auf
90,7 Punkte. (2) Mit der Agenda 2010 vollzog
Rot-Grün im März 2003 eine reformpoliti-
sche Wende. Die Gesundheitsreform 2003,
die Zusammenlegung der Arbeitslosen- und
Sozialhilfe, die nachgelagerte Besteuerung
von Alterseinkünften und die Einführung des
Nachhaltigkeitsfaktors in die Rentenformel
führten dazu, dass das Reformbarometer bis
April 2005 auf 112,6 Zähler anstieg. (3) Wäh-
rend des vorgezogenen Bundestagswahl-
kampfs und der Regierungsneubildung stag-
nierte das Reformbarometer bei 107,3 Punk-
ten, nachdem es um nicht mehr umgesetzte
Vorhaben bereinigt worden war. (4) Die
Große Koalition verfolgte zunächst eine „Po-
litik der kleinen Schritte“, 5 zu deren Verdien-
sten die Föderalismusreform I, die stufenwei-
se Einführung der „Rente mit 67“ zwischen
2012 und 2029, die Senkung des Beitragssat-
zes zur Arbeitsförderung, der Abbau von
Steuerausnahmen, die zeitweise Konsolidie-
rung des Bundeshaushalts und – bereits mit
Abstrichen – die Unternehmenssteuerreform
2008 zählen. Negativ ins Gewicht fielen hin-
gegen die Erhöhung der Mehrwert- und Ver-
sicherungssteuer, die Gesundheitsreform
2007 mit Gesundheitsfonds und einheitli-
chem Krankenkassenbeitrag sowie die höhere
Substanzbesteuerung der Unternehmen.
Dennoch stieg das Reformbarometer bis
April 2007 per Saldo auf seinen bisherigen
Höchststand von 113,6 Punkten. (5) Einen re-
formpolitischen Rückschritt bedeuteten im
Sommer 2007 der Beschluss über die flächen-
deckende Einführung branchenspezifischer
Mindestlöhne und die Reform der sozialen
Pflegeversicherung (höhere Beiträge, größeres
Leistungsspektrum und mangelnde Nachhal-
tigkeit der Finanzierung). Auch die Verlänge-
rung der maximalen Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes I (ALG I) sowie die außer-
planmäßige Rentenerhöhung in den Jahren

2008 und 2009 trugen dazu bei, dass das Re-
formbarometer bis Oktober 2008 auf 105,4
Punkte zurückging. (6) Das Krisenmanage-
ment der Bundesregierung zur Bekämpfung
von Finanz- und Wirtschaftskrise ließ das Re-
formbarometer vorläufig wieder auf 108,8
Punkte ansteigen (April 2009). Das zweite
Konjunkturpaket erhöht im Sinne einer kon-
junkturgerechten Wachstumspolitik die öf-
fentlichen Investitionen und senkt die Steuer-
und Abgabenbelastung. Kontraproduktiv
sind hingegen neue Ausnahmen bei der Ein-
kommensteuer sowie sektorspezifische Sub-
ventionen. Zudem ist der Anstieg der gesamt-
staatlichen Neuverschuldung ein hoher Preis
für die aktuelle Stabilisierungspolitik.

Während der zweiten Amtszeit von Ger-
hard Schröder war der Arbeitsmarkt die re-
formpolitische Großbaustelle. 6 Entspre-
chend erhöhte sich der Teilindikator „Ar-
beitsmarktpolitik“ des IW-Reformbarome-
ters bis zum Ende der 15. Wahlperiode auf
129,9 Punkte (Abbildung, helle Kurve). Die
Große Koalition unter Angela Merkel
(CDU) behielt diesen Kurs zunächst bei, so
dass der Arbeitsmarktindex im Frühjahr
2006 auf seinen bisherigen Höchstwert von
136,6 Zählern anstieg. Nach längerem Still-
stand begab er sich allerdings im Sommer
2007 auf Talfahrt und konnte sich erst Ende
2008 wieder leicht auf knapp 115 Zähler er-
holen. Im Einzelnen:

Der rot-grünen Bundesregierung gelang es
teilweise, die Anreize zur Arbeitsaufnahme
zu erhöhen, die Beschäftigungsanreize für
die Unternehmen zu verbessern und den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern
(Übersicht). Der umstrittenste Teil der Agen-
da 2010 ist nach wie vor die Einführung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende, welche
die vormals getrennten, bedürftigkeitsorien-
tierten Transferleistungen der Arbeitslosen-
und Sozialhilfe für Langzeitarbeitslose bezie-
hungsweise erwerbsfähige Hilfeempfänger
vereint. Mittlerweile gibt es die staatliche Ar-
beitslosenunterstützung aus einer Hand. 7

formbarometer. Reformpolitik in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, Köln 2006.
5 Angela Merkel, Regierungserklärung vom 30. 11.
2005 vor dem deutschen Bundestag, in: www.bundes
regierung.de (28. 4. 2009).

6 Vgl. Michael Hüther/Benjamin Scharnagel, Die
Agenda 2010: Eine wirtschaftspolitische Bilanz, in:
APuZ, (2005) 32–33, S. 23–30.
7 Mit Ausnahme der 69 Optionskommunen, welche
die Langzeitarbeitslosen in Eigenregie betreuen, und
jenen Job-Centern, die allein von der Bundesagentur
für Arbeit (BA) betrieben werden, sind die Job-Center
Gemeinschaftseinrichtungen von BA und kommu-
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Gleichzeitig wurden die Zumutbarkeit ver-
schärft und strengere Sanktionen bei Ableh-
nung eines Arbeitsplatzangebotes oder Ver-
letzung von Mitwirkungspflichten einge-
führt. Die weiterhin teils erhebliche Ableh-
nung von „Hartz IV“ liegt nicht nur an der
Einschränkung lang gewährter Besitzstände
sowie der unzureichenden Erklärung und
Umsetzung des Prinzips „Fördern und For-
dern“. Ein Großteil der mangelnden Akzep-
tanz geht auch auf fehlerhafte gesetzliche
Vorgaben und ihre mangelhafte Anwendung
zurück: So kritisierte der Bundesrechnungs-
hof die geringe Kontakthäufigkeit zwischen
Fallmanagern und Arbeitsuchenden ebenso
wie gravierende Mängel in allen Phasen des
Vermittlungsprozesses. 8 Die Aufteilung der

Entscheidungskompetenzen sowie unter-
schiedliche Kulturen von Kommunal- und
Bundesverwaltung in den Arbeitsgemein-
schaften oder Unterschiede beim Status, den
Rechten und der Entlohnung der Mitarbeiter
beeinträchtig(t)en die reibungslose Betreuung
der Arbeitsuchenden. 9 Auch das Verspre-
chen, die Zahl der Arbeitsvermittler deutlich
aufzustocken, um Arbeitslose individuell zu
betreuen, löst die Politik nur zögerlich ein.

Die Große Koalition hielt zu Beginn
ihrer Amtszeit zunächst am Kurs der Vor-
gängerregierung fest. Überdies senkte sie
mehrfach den Beitragssatz zur Arbeitslosen-
versicherung auf schließlich 2,8 Prozent und
entlastete dadurch Beschäftigte und Unter-
nehmen. 10 Zu den arbeitsmarktpolitischen

Abbildung: Das IW-Reformbarometer und der Teilindikator „Arbeitsmarktpolitik“
September 2002 = 100; Werte über 100: Verbesserung, Werte unter 100: Verschlechterung

Quelle: Eigene Berechnungen.

nalen Trägern. Diese Arbeitsgemeinschaften wider-
sprechen laut Bundesverfassungsgericht dem Grund-
satz der eigenverantwortlichen Aufgabenwahrneh-
mung und der Verantwortungsklarheit (BVerfG, 2 BvR
2433/04 vom 20. 12. 2007). Die derzeitige Misch-
verwaltung von Kommunen und Bund ist längstens bis
zum 31. 12. 2010 zulässig. Eine grundgesetzkonforme
Neuregelung noch in dieser Legislaturperiode, auf die
sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und die Landesarbeitsminister geeinigt hatten, schei-
terte im Frühjahr 2009 am Widerstand der Unions-
fraktion im Bundestag.
8 Vgl. Bundesrechnungshof, Durchführung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende – Wesentliche

Ergebnisse der Prüfungen im Rechtskreis des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch, Bericht an den Haushalts-
ausschuss und an den Ausschuss für Arbeit und So-
ziales des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2
BHO, Bonn 2006.
9 Vgl. Holger Schäfer, Die soziale Grundsicherung in
Deutschland. Status quo, Reformmodelle und Hand-
lungsoptionen, Köln 2008.
10 Allerdings stiegen die Beitragssätze zur gesetzlichen
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Per Saldo
sind die paritätisch finanzierten Sozialversicherungs-
beiträge seit Antritt der Großen Koalition lediglich
von 41,0 auf 38,65 Prozent (ab Juli 2009) gesunken.
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Errungenschaften zählt neben dem Elterngeld auch
der weitere Ausbau der Kinderbetreuung, der bis
2013 die Versorgung von 35 Prozent aller Kinder
unter drei Jahren gewährleisten soll. Für Kleinkinder
gibt es dann auch einen Rechtsanspruch auf Betreu-
ung. Die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf erleichtert die Erwerbstätigkeit junger Eltern;
ihre Fähigkeiten und Qualifikationen können am Ar-
beitsmarkt besser genutzt werden.

Mit dem Beschluss, die Bezugsdauer des ALG I zu ver-
längern, machte die Große Koalition die noch von der
rot-grünen Regierung beschlossene und erst ab 2005
wirksame Kürzung auf höchstens zwölf Monate für Ver-
sicherte bis 55 Jahre und 18 Monate für über 55-Jährige
rückgängig: Seit dem 1. Januar 2008 erhalten ältere Ar-
beitslose ab 57 Jahren wieder bis zu 24 Monate lang ALG
I. Diese Verlängerung schmälert den Anreiz für ältere Ar-

beitslose, sich um eine neue Beschäftigung zu bemühen,
und belastet die Beitragszahler. Zudem wird das mit der
„Rente mit 67“ verfolgte Ziel konterkariert, älteren Ar-
beitnehmern ein längeres Berufsleben beziehungsweise
einen leichteren Wiedereinstieg zu ermöglichen. Mit ver-
schiedenen, nacheinander aufgelegten Zuschussprogram-
men („Job-Bonus“ und „Qualifizierungskombi“ für
junge Arbeitslose; „Job-Perspektive“ und „Kommunal-
Kombi“ für Langzeitarbeitslose) wird auch das Ziel der
Hartz-Reformen konterkariert, (Langzeit-)Arbeitslose
rasch in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Wie bei
den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den 1990er Jah-
ren ist nicht auszuschließen, dass sich die Arbeitsmarkt-
chancen der Programmteilnehmer größtenteils ver-
schlechtern werden.

Den schwerwiegendsten Eingriff in die Arbeitsmarkt-
ordnung stellt jedoch die weitere Einführung branchen-

Übersicht: Rot-grüne und schwarz-rote Arbeitsmarktreformen
Maßnahmen Wirkung
SPD, Bündnis 90/GRÜNE

� „Hartz-Reformen“, u. a.: Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende (ALG II/Sozialgeld); Verschärfung der Zumutbarkeit und Stär-
kung des Prinzips „Fördern und Fordern“.

� ALG I: Kürzung der maximalen Bezugsdauer auf generell zwölf Monate und auf 18 Monate
für Arbeitslose über 55 Jahre.

Bessere Arbeitsanreize

� Kündigungsschutz: Erhöhung des Schwellenwerts von fünf auf zehn Mitarbeiter bei Neu-
einstellungen; Begrenzung der Kriterien der Sozialauswahl (Alter, Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit, Familienstand und Behinderung); erleichterte Möglichkeit, abweichend von der
Sozialauswahl Leistungsträger im Unternehmen zu halten.

� Befristete Beschäftigung: Lockerung für Existenzgründer (vier statt zwei Jahre sachgrund-
lose Befristung) und bei älteren Arbeitnehmern.*

Bessere Beschäftigungsanreize

� Handwerksnovelle, u. a.: Aufhebung des Meisterzwangs in 53 von 94 Handwerken; Erlaub-
nis für berufserfahrene Gesellen, sich auch in den übrigen Handwerken selbständig zu
machen.

� Tagesbetreuungsausbaugesetz: Ausbau der Kinderbetreuung bis 2010.
� Zuwanderungsgesetz: erleichterte Zuwanderung für qualifizierte ausländische Arbeitnehmer

und Selbständige.**

Besserer Marktzutritt

CDU/CSU, SPD

� Arbeitslosenversicherung: Senkung des Beitrags von 6,5 % (2006) auf 4,2 % (2007), 3,3 %
(2008) und schließlich 2,8 % (2009).

Bessere Arbeits-
und Beschäftigungsanreize

� Einführung des Elterngeldes.
� Weiterer Ausbau der Kinderbetreuung.

Besserer Marktzutritt

� ALG I: Verlängerung der Bezugsdauer für ältere Arbeitslose über 57 Jahren auf maximal
24 Monate.

� Arbeitsmarktprogramme: „Job-Bonus“ und „Qualifizierungskombi“ für jüngere Arbeits-
lose, „Job-Perspektive“ und „Kommunal-Kombi“ für Langzeitarbeitslose.

Schlechtere Arbeitsanreize

� Arbeitnehmer-Entsendegesetz und Mindestarbeitsbedingungengesetz: Einführung bran-
chenspezifischer Mindestlöhne.

Schlechtere Beschäftigungsanreize
und Marktzutritt

* Die rot-grüne Neuregelung der sachgrundlosen Begrenzung ohne zeitliche Befristung bei Neueinstellungen von Arbeitnehmern,
die 52 Jahre oder älter sind, verstieß nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes gegen die Anti-Diskriminierungsrichtlinien.
Schwarz-Rot hat in einer EU-konformen Regelung den maximalen sachgrundlosen Befristungszeitraum auf fünf Jahre begrenzt.

** Die Große Koalition hat den Zuzug qualifizierter Ausländer durch die Senkung der Mindestverdienstgrenzen weiter erleichtert.

Quelle: Eigene Zusammenstellung.
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spezifischer Mindestlöhne dar. Nach dem Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz sind Mindestlöhne
in Branchen mit einer Tarifbindung von we-
nigstens 50 Prozent, nach dem novellierten
Mindestarbeitsbedingungengesetz bei einer Ta-
rifbindung von weniger als der Hälfte der
Arbeitnehmer möglich. Neben dem Baugewer-
be, dem Gebäudereinigerhandwerk sowie den
im Dezember 2007 einbezogenen Briefdienst-
leistungen wurden mittlerweile sechs weitere
Branchen in das Entsendegesetz aufgenommen.
Grundsätzlich können nicht nur regional- und
branchenverschiedene Mindestentgelte festge-
legt, sondern diese auch nach Qualifikation und
Art der Tätigkeit differenziert werden. Gesetz-
lich protegierte Mindestlöhne und Lohngitter
greifen massiv in die verfassungsrechtlich ge-
schützte Tarifautonomie ein und entlassen Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände aus
ihrer Verantwortung, sich auf beschäftigungssi-
chernde Löhne zu einigen. Da künftig auch
Bundesregierung und Landesregierungen ein
Vorschlagsrecht für Lohnuntergrenzen haben,
steigt die Wahrscheinlichkeit politischer Ein-
flussnahme. Wie bereits im Post-Gewerbe ge-
schehen, können wegen zu hoher Mindestent-
gelte Beschäftigte entlassen und Konkurrenz-
unternehmen aus dem Markt gedrängt werden.

Investive Arbeitsmarktpolitik:
Arbeit, Bildung und Integration

Aus den makro- und mikroökonomischen Trei-
bern der Arbeitsmarktentwicklung können drei
wesentliche Schlüsse für die Weiterentwicklung
der Arbeitsmarktpolitik gezogen werden:

Erstens: Der Mitteleinsatz sollte primär auf
die Anbahnung von Erwerbsarbeit ausgerich-
tet werden, die der zentrale Schlüssel zur Ver-
meidung von Einkommensarmut ist. Mit
zunehmender Erwerbstätigkeit steigt das Ein-
kommen und das Armutsrisiko sinkt. Wenn
der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt die
notwendige Bedingung für Aufwärtsmobilität
darstellt, dann ist jede Form bezahlter Er-
werbstätigkeit dem Bezug von Transferleistun-
gen vorzuziehen. Folgende Ansatzpunkte sind
denkbar:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ent-
hält bisher noch zu wenig Aus- und Aufstieg-
sanreize. Fast vier von fünf Beziehern von
Leistungen erhalten diese länger als ein Jahr.
Deshalb sollte es statt des bereits sehr früh ein-

setzenden und unterschiedlich hohen Transferentzugs
einen über alle bisherigen Einkommensklassen hinweg
einheitlichen Tarif bei der Anrechnung von Hinzuver-
diensten geben, um die Anreize zu einer Vollzeitbe-
schäftigung zu erhöhen. Ferner sollten der befristete Zu-
schlag nach Paragraf 24 SGB II und der Mehrbedarfszu-
schlag für Alleinerziehende nach Paragraf 21 (3) SGB II
abgeschafft oder gesenkt werden. Darüber hinaus bedarf
es einer verfassungsfesten Reorganisation der Jobcenter,
die sicherstellt, dass auf einer föderalen Ebene das Geld
einer anderen Ebene sparsam verwendet wird (Wahrung
der Ausführungskonnexität).

Kritisch zu sehen wäre hingegen eine weitere Verlän-
gerung der Bezugsdauer des ALG I und die Aufsto-
ckung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Ange-
sichts der befristeten Verlängerung der Kurzarbeit auf
24 Monate hat sich der faktische Höchstbezug von
Unterstützung aus der Arbeitslosenversicherung be-
reits deutlich auf 36 beziehungsweise 48 Monate (für
Ältere) verlängert. Es ist nicht auszuschließen, dass die
aus konjunktureller Not heraus derzeit erforderliche
Ausdehnung der Kurzarbeit und die damit verbundene
faktische Verlängerung der Bezugsdauer von Lohner-
satzleistungen zu mehr Langzeitarbeitslosigkeit und
einer Wiederbelebung der Frühverrentung führen.

Zweitens: Die Arbeitsmarktpolitik sollte besser mit
der Bildungspolitik verschränkt werden. Bildung kann
wie eine Versicherung gegen sozialen Abstieg wirken
und gleichzeitig die Chancen auf höher entlohnte Jobs
vergrößern. Es ist deshalb zu begrüßen, dass inzwi-
schen mit Mitteln der Arbeitsmarktpolitik zunehmend
auch präventive Maßnahmen zur Verbesserung der
Ausbildungsreife und der erweiterten Förderung einer
vertieften Berufsorientierung nach Paragraf 33 SGB III
finanziert werden. Dieser präventive Ansatz sollte sys-
tematisiert werden, indem die derzeitigen Maßnahmen
im Bereich der Berufsorientierung, Berufsvorberei-
tung, Ausbildungsförderung und Integrationshilfen,
die zu direkten Kosten in Höhe von rund 5,6 Milliar-
den Euro pro Jahr führen, gebündelt und zudem quan-
tifizierte Zielvereinbarungen getroffen werden. 11

Darüber hinaus dürften die neuen geschaffenen Mög-
lichkeiten zur Verknüpfung von Kurzarbeit und Quali-
fizierung zu einem weiteren Anstieg bei Weiterbil-
dungsmaßnahmen führen. Schon vor diesem Programm
hatte sich die Zahl der Eintritte in Qualifizierungsmaß-
nahmen der BA zwischen 2005 und 2008 auf zuletzt
415 000 verdreifacht. Angesichts dieser starken Expansi-
on ist auf Qualitätssicherung zu achten. Die Qualifizie-

11 Vgl. Dirk Werner/Michael Neumann/Jörg Schmidt, Volks-
wirtschaftliche Potenziale am Übergang von der Schule in die
Arbeitswelt, Gütersloh 2008.
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rung sollte betriebsnah und so weit wie mög-
lich „on the job“ organisiert werden. Deshalb
sollte der neu geschaffene Ansatz so ausgebaut
werden, dass Qualifizierungen auch im eige-
nen Unternehmen für das eigene Personal
immer dann stattfinden können, wenn mehre-
re Unternehmen im Verbund Qualifizierung
anbieten und insoweit die Zertifizierungsvor-
schriften nach der Anerkennungs- und Zulas-
sungsverordnung Weiterbildung (AZWV)
nicht bindend sind.

Drittens: Die Verminderung der bisher oft
nachteiligen Folgen eines Migrationshinter-
grundes auf Ausbildung, Beschäftigung und
Einkommen ist in den Mittelpunkt arbeits-
marktpolitischer Anstrengungen zu stellen.
Fast jeder fünfte Einwohner Deutschlands
hat einen Migrationshintergrund, bei den
unter 25-Jährigen ist es schon mehr als jeder
vierte. Nach PISA müssen 40 Prozent der ju-
gendlichen Zuwanderer der zweiten Genera-
tion als bildungsarm bezeichnet werden.
Daher ist eine bessere Integration von Mi-
granten unerlässlich. Dazu bieten sich folgen-
de Maßnahmen an:

� Bereits im Kindergarten ist Defiziten
durch mehr individuelle Förderung und eine
bessere Ausbildung für Erzieherinnen und
Erzieher entgegenzuwirken. Ganztagsschulen
müssen diesen Ansatz weiterführen.

� Ausreichende Deutschkenntnisse sind der
Schlüssel zur beruflichen und sozialen Inte-
gration. Daher sind die seit 2005 eingeführten
und zum Teil verpflichtenden Integrations-
kurse zielgruppenspezifisch auszubauen.

� Der Ausbau der beruflichen Integrations-
beratung und der Nachqualifizierungsange-
bote für erwachsene Einwanderer mit niedri-
gen oder fehlenden Abschlüssen erhöht ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

� Notwendig sind auch einheitliche und
übergreifende Anerkennungsregelungen für
ausländische Qualifikationsnachweise.

Ulrich Walwei

Zur Ökonomie
der Arbeitslosen-
versicherung

Historischer Ausgangspunkt für die heu-
tige Arbeitslosenversicherung war die

nach dem Ersten Weltkrieg eingeführte staat-
liche Erwerbslosenfür-
sorge, die in den 1920er
Jahren zu einer bei-
tragsfinanzierten Versi-
cherung weiterentwi-
ckelt wurde. Sie besteht
in den Grundzügen
noch heute. Das Leis-
tungsniveau der Ar-
beitslosenversicherung
und die Bedingungen für deren Inanspruch-
nahme unterlagen jedoch einem stetigen
Wandel: In wirtschaftlichen Schwächephasen
wurden Leistungen tendenziell gekürzt und
in Aufschwungphasen eher ausgebaut. Eine
wichtige arbeitsmarktpolitische Weichenstel-
lung erfolgte durch das 1969 vom Bundestag
verabschiedete „Arbeitsförderungsgesetz“
(AFG). Es war nicht nur durch seine in Teilen
präventive Ausrichtung umfassender als seine
gesetzlichen Vorgänger, sondern auch, weil es
sich mit seinen vielfältigen Weiterbildungsan-
geboten nicht nur an Arbeitslose wandte. Mit
dem seit dem 1. April 1998 wirksamen Sozial-
gesetzbuch III (SGB III) wurde der hohe An-
spruch des AFG aufgegeben. Seither ist die
Funktionalität der Arbeitslosenversicherung
wieder stärker in den Fokus der Diskussion
gerückt.

Die Arbeitslosenversicherung ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Arbeitsmarktpoli-
tik. Da temporäre Lohnersatzleistungen im
Falle von Arbeitslosigkeit gewährt werden,
rechnet man sie gemeinhin der passiven Ar-
beitsmarktpolitik zu. Dagegen werden Maß-
nahmen zur Wiedereingliederung von Ar-
beitslosen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
zugeordnet. Die Arbeitslosenversicherung
hat zwei wesentliche Funktionen. Zum einen
trägt sie temporär zur Einkommenssicherung

Ulrich Walwei
Dr. rer. pol., geb. 1958; Vize-
direktor des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB), Weddigen-
straße 20–22, 90478 Nürnberg.
ulrich.walwei@iab.de
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von Personen bei, die ihren Arbeitsplatz ver-
loren haben. Damit hat sie eine verteilungs-
politische Dimension, der in wirtschaftlichen
Schwächephasen auch ein Beitrag zur Stüt-
zung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
zugemessen werden kann. Zum anderen soll
die Arbeitslosenversicherung eine effiziente
Suche ermöglichen und damit die Zuweisung
von Arbeitskräften (Allokation) am Arbeits-
markt verbessern. Dabei stehen die Anreizef-
fekte der Lohnersatzleistung im Vordergrund.
Beide Funktionen können sich widerspre-
chen, weil ein relativ hoher Lohnersatz zwar
den materiellen Status des Arbeitslosen weit-
gehend wahrt, aber den Suchprozess und
damit die Arbeitslosigkeit verlängern kann.
Wenn somit beiden Funktionen der Arbeits-
losenversicherung eine Berechtigung zu-
kommt, sie sich aber auch widersprechen
können, ist danach zu fragen, wie großzügig
die Arbeitslosenversicherung sein sollte und
sein darf.

Ökonomische Funktionen

In nahezu allen OECD-Ländern existiert
eine mehr oder weniger öffentliche Arbeitslo-
senversicherung, die für Arbeitnehmer in
aller Regel obligatorisch ist. Dagegen gibt es
so gut wie keine privaten Angebote zur Absi-
cherung des Einkommensausfalls im Falle der
Arbeitslosigkeit. Dafür gibt es mehrere Ursa-
chen. 1 Erstens sind private Versicherungsver-
träge für die Arbeitnehmer keine attraktive
Option, wenn die öffentliche Absicherung
bereits für einen gewissen Schutz sorgt. Zwei-
tens haben Menschen mit einem geringen Ar-
beitslosigkeitsrisiko keinen Anreiz, sich pri-
vat zu versichern. Dies hätte zur Folge, dass
bei einer privatwirtschaftlichen Organisation
der Arbeitslosenversicherung die Beiträge für
andere Versicherungsnehmer steigen müssten.
Drittens droht ohne eine Pflichtversicherung
eine Überforderung der Grundsicherung.
Ihre Existenz macht eine eigene Vorsorge in
Höhe der Grundsicherung überflüssig. Vier-
tens ist das Arbeitsplatzrisiko nur bedingt
„versicherbar“, weil Arbeitslosigkeit immer
auch konjunkturelle und strukturelle Ursa-
chen hat und damit ähnlich wie eine Naturka-
tastrophe viele Versicherungsnehmer gleich-
zeitig betreffen kann. Fünftens ist der Versi-
cherungsmarkt durch ein gewisses Maß an

asymmetrischen Informationen gekennzeich-
net, so dass der Versicherungsnehmer sein in-
dividuelles Risiko oftmals besser einschätzen
kann als der Versicherer. Sechstens fehlt es an
privaten Angeboten, weil der Markt durch
ein nicht unbeträchtliches Verhaltensrisiko
(moral hazard) gekennzeichnet ist. Dabei
wird unterstellt, dass der Arbeitnehmer das
Risiko selbst beeinflussen und die Versiche-
rung das Verhalten weder beobachten noch
nachweisen kann. Eine solche Konstellation
könnten privat Versicherte zu einem insge-
samt riskanteren Verhalten veranlassen.

Die Bedeutung der öffentlichen Arbeitslo-
senversicherung für den Ausgleich von Ar-
beitsangebot und Arbeitsnachfrage lässt sich
am besten auf der Basis suchtheoretischer
Ansätze verdeutlichen. 2 Im Suchprozess ma-
ximiert der Arbeitslose seinen Nutzen, indem
er die Kosten und Erträge von faktischen und
potentiellen Stellenangeboten bewertet. Wird
ein über dem Niveau der Transferleistungen
liegendes Angebot abgelehnt, sind damit
Kosten verbunden. Der potentielle Ertrag
eines abgelehnten Stellenangebots besteht
darin, dass bei einer späteren Offerte mögli-
cherweise ein höherer Nutzen realisiert wer-
den kann. Ein zentraler Parameter sind die zu
erwartenden Verdienstmöglichkeiten. Eine
besondere Rolle spielt dabei der „Reservati-
ons- oder Anspruchslohn“, der dem Lohn-
satz entspricht, zu dem der Arbeitsuchende
bereit ist, eine angebotene Tätigkeit aufzu-
nehmen. Tendenziell gehen hohe Suchkosten
mit einem eher niedrigen Reservationslohnni-
veau einher, niedrige Suchkosten mit einem
hohen. Je höher der Reservationslohn ist,
desto höher ist – unter sonst gleichen Bedin-
gungen – die Zahl der Suchschritte und damit
bei einer Suche aus der Arbeitslosigkeit auch
deren Dauer. 3 Dem Arbeitslosengeld kommt
im Suchprozess eine spezifische Rolle zu. Der
Einkommensstrom aus der Lohnersatzrate

1 Vgl. Friedrich Breyer/Wolfgang Buchholz, Öko-
nomie des Sozialstaats, Berlin u. a. 2007.

2 Vgl. Wolfgang Franz, Arbeitsmarktökonomik, Ber-
lin u. a. 2003.
3 Diese statische Betrachtung ist gerade mit Blick auf
die Situation von Arbeitslosen notwendiger Weise um
eine dynamische Perspektive zu ergänzen. Je länger
Transferleistungen in Anspruch genommen werden,
desto stärker entwertet sich das „Humankapital“.
Fachliche und soziale Qualifikationen gehen verloren,
wodurch das Risiko einer „Transferkarriere“ wächst.
Darüber hinaus kann die Aufnahme eines niedrig ent-
lohnten Arbeitsverhältnisses auch als „Sprungbrett“
genutzt werden.
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beeinflusst das Suchverhalten, denn je höher
sie ausfällt, desto niedriger sind die Suchkos-
ten. Damit sinkt bei einer großzügigen im
Vergleich zu einer weniger großzügigen Ar-
beitslosenunterstützung aus suchtheoreti-
scher Perspektive die Wahrscheinlichkeit der
Aufnahme einer Beschäftigung, und die
Dauer der Arbeitslosigkeit verlängert sich
tendenziell.

Die Ausgestaltung des Arbeitslosengelds
beeinflusst auch die Akteure des Arbeits-
markts. So können großzügige Transferleis-
tungen die Verhandlungsmacht der Gewerk-
schaften stärken und damit die Lohnsetzung
beeinflussen. Werden Löhne durchgesetzt,
die oberhalb des Wertschöpfungsbeitrags der
Arbeitskraft liegen, kommt es zu Arbeits-
platzverlusten. Allerdings ist der Zusammen-
hang nicht eindeutig, weil es nicht nur eine
positive Beziehung zwischen gewerkschaftli-
cher Verhandlungsmacht und Arbeitslosigkeit
gibt, sondern auch einen negativen Zusam-
menhang zwischen Lohnniveau und vorheri-
ger Arbeitslosigkeit. Denn das Gewerk-
schaftsverhalten wird auch von der Höhe der
Arbeitslosigkeit beeinflusst. 4 Die Arbeitge-
ber können das Arbeitslosengeld nutzen,
indem sie die Kosten zeitweiliger Unteraus-
lastung zumindest teilweise auf die Arbeitslo-
senversicherung überwälzen. So können Teile
der Belegschaft vorübergehend freigestellt
und dann im Sinne eines recalls wieder einge-
stellt werden. Diese Praxis konnte für die
USA nachgewiesen werden, ist aber in
Deutschland aufgrund der bestehenden Kün-
digungsschutzregelungen nicht so leicht prak-
tizierbar. 5

Darüber hinaus muss eine weitgehende Ab-
sicherung im Falle der Arbeitslosigkeit immer
auch finanzierbar sein. Entweder geht es dabei
um zusätzliche Steuermittel oder materielle
Ressourcen der Arbeitslosenversicherung. Im
Falle Deutschlands bedeutet eine großzügige-
re Arbeitslosenunterstützung, dass der Bei-
tragssatz zur Arbeitslosenversicherung län-
gerfristig höher ausfallen müsste, was dauer-
haft Wachstum und Arbeitsplätze kostet. Dies
alles sind Argumente, die eine eher kritische

Aktuelle Regelungen der Arbeitslosenversi-
cherung (Stand 1. 1. 2009)

� Obligatorisches Sozialversicherungssystem
für Arbeitnehmer.

� Zeitlich befristete, entgeltbezogene Leis-
tung.

� Grundsicherung bei Bedürftigkeit, insbe-
sondere das wenn das Arbeitslosengeld er-
schöpft ist.

� Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern: 2,8 Prozent.

� Beitragsbemessungsgrenze: 5 300 Euro in
den alten Bundesländern, 4 500 Euro im
Osten.

� Versichert sind Arbeitnehmer, deren Ent-
gelt die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt.

� Anwartschaft durch beitragspflichtige Be-
schäftigung von mindestens 12 Monaten
innerhalb einer Rahmenfrist von zwei Jah-
ren vor Eintritt der Arbeitslosigkeit.

� Bemessung: Maßgeblich ist das durch-
schnittliche Arbeitsentgelt der letzten 52
Wochen vor Entstehen des Anspruchs.

� Höhe des Arbeitslosengelds: 60 Prozent
des Nettolohns für Personen ohne Kinder,
67 Prozent für Personen mit Kindern.

� Dauer der Leistung: maximal 12 Monate
(bei Älteren bis zu 24 Monate).

� Sanktionen: bei Eigenkündigung (einschl.
Aufhebungsverträgen) ohne wichtigen
Grund oder bei vertragswidrigem Verhal-
ten (z. B. Ablehnung eines zumutbaren An-
gebots oder Nicht-Teilnahme an Maßnah-
me. Sperrzeit: bis zu 12 Wochen).

Sicht auf die Arbeitslosenversicherung un-
terstützen. Dem stehen jedoch aus ökono-
mischer Sicht auch positive Aspekte gegen-
über. Zu nennen ist hier zuallererst die
eingangs erwähnte Einkommenssicherungs-
funktion der Arbeitslosenversicherung, die
eine verteilungspolitische Dimension besitzt
und zumindest potentiell den sozialen Frie-

4 Vgl. Roman Lutz, Geht die Arbeitslosenver-
sicherung in Rente?, Bielefeld 2009.
5 Vgl. Hilmar Schneider u. a., Reform der Arbeits-
losenversicherung, Gütersloh 2004.
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den stärkt. Ohne eine solche Absicherung
wäre der mit einem Prozess der kreativen
Zerstörung einhergehende strukturelle Wan-
del der Volkswirtschaft noch schwerer zu
bewältigen, denn die davon betroffenen Ar-
beitnehmer hätten bei einem Arbeitsplatz-
verlust noch mehr zu verlieren und würden
deshalb gegebenenfalls mit allen Mitteln um
den Erhalt ihrer Beschäftigungsmöglichkei-
ten kämpfen.

Eng verbunden mit der Einkommenssiche-
rungsfunktion der Arbeitslosenversicherung
ist die volkswirtschaftliche Bedeutung des
Arbeitslosengelds als Nachfragekomponente.
Die Lohnersatzleistung ist in diesem Zusam-
menhang als ein automatischer Stabilisator
zu sehen, der bei unfreiwilliger Arbeitslosig-
keit und insbesondere in Krisenzeiten auf
der Mikro- und Makroebene Nachfrageaus-
fällen entgegenwirkt und damit die Kon-
junktur stützt. Schließlich unterstützt ein
„angemessenes“, und damit am vorherigen
Status orientiertes, befristetes Arbeitslosen-
geld das matching (die Abstimmung) zwi-
schen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage
und damit die Ausgleichsprozesse auf dem
Arbeitsmarkt. Denn durch eine solche Such-
subvention sieht sich der Arbeitslose nicht
veranlasst, schnell das erstbeste Angebot an-
nehmen zu müssen.

Gestaltungsparameter

Höhe der Lohnersatzleistung: Eine Reihe
von empirischen Untersuchungen zeigt, dass
der Einfluss der Höhe von Transferleistun-
gen auf das Arbeitslosigkeitsniveau weder
überschätzt, noch unterschätzt werden
sollte. Dennoch weisen die Ergebnisse eine
eindeutige Wirkungsrichtung aus. Früheren
Untersuchungen zufolge wäre eine Absen-
kung der Lohnersatzrate um 10 Prozent
notwendig, um die Arbeitslosenquote um 1
bis 1,5 Prozent zu verringern. 6 Neuere Un-
tersuchungen im Kontext der österreichi-
schen Arbeitsmarktreformen bestätigen den
positiven Zusammenhang zwischen einer

Senkung der Lohnersatzrate und der Dauer
der Arbeitslosigkeit. 7

Bezugsdauer der Unterstützungsleistung:
Den vorliegenden wissenschaftlichen Befun-
den zufolge hat die Dauer des Bezugs von
Lohnersatzleistungen einen stärkeren Ein-
fluss auf Höhe und Dauer der Arbeitslosig-
keit als das Niveau der Transferleistung. 8

Dieser Befund ist für Deutschland besonders
relevant, weil internationale Vergleiche zei-
gen, dass die soziale Absicherung von Lang-
zeitarbeitslosen (vor den Arbeitsmarktrefor-
men) durch die lange Bezugsdauer von älte-
ren Arbeitslosen und die vormals unbefristete
Arbeitslosenhilfe hierzulande lange relativ
hoch ausfiel. Eine lange Bezugsdauer führt zu
einem relativ langsamen Absinken des Reser-
vationslohns, zu höheren Übergangsraten in
Arbeitslosigkeit, zu geringeren Abgängen
von Arbeitslosen in Beschäftigung und damit
insgesamt zu einer länger andauernden Ar-
beitslosigkeit. 9 Damit kann eine zunehmende
Stigmatisierung des Arbeitslosen einherge-
hen, weil Unternehmen eine längere Arbeits-
losigkeit als Signal für geringe Produktivität
sehen. 10 Frühere Ergebnisse für die USA zei-
gen weiter, dass on-the-job-Suche erfolgrei-
cher ist als Suche bei Arbeitslosigkeit. 11 Dar-
über hinaus entwertet sich im Zuge einer Ar-
beitslosigkeitsepisode das individuelle „Hu-
mankapital“.

Anwartschaftszeiten: Anwartschaften ent-
stehen durch Beschäftigungszeiten und kön-
nen höhere oder geringere Anforderungen an
den Leistungsbezug stellen. Sie sind insofern

6 Vgl. Stefano Scarpetta, Reassessing the Role of La-
bour Market Policies and Institutional Settings on
Unemployment: A Cross Country Study, in: OECD
Economic Studies, 26 (1996) 1; Richard Jackman/Ri-
chard Layard/Stephen Nickell, Structural Aspects of
OECD Unemployment, Paris 1996.

7 Vgl. Rafael Lalive/Jan van Ours/Josef Zweimüller,
How Changes in Financial Incentives Affect the Du-
ration of Unemployment, in: Review of Economic
Studies, 73 (2006) 4, S. 1009–1038.
8 Vgl. Richard Layard/Stephen Nickell/Richard Jack-
man, Unemployment. Macroeconomic Performance
and the Labour Market, Oxford 1991; Giulia Faggio/
Stephen Nickell, Inactivity among Prime Age Men in
the UK, CEP Discussion Paper, (2005) 673.
9 Vgl. Viktor Steiner, Employment Effects of Social
Security Reforms in Germany, Frankfurt/M. 2000; Eva
Müller/Ralf Wilke/Philipp Zahn, Beschäftigung und
Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer, ZEW Dis-
cussion Paper, (2006) 06–021.
10 Vgl. Tara Vishwanath, Job Search, Stigma Effect,
and Escape Rate from Unemployment, in: Journal of
Labour Economics, 7 (1989) 4, S. 487–502.
11 Vgl. David Blau/Philip Robins, Job Search Outco-
mes for the Employed and Unemployed, in: Journal of
Political Economy, 98 (1990) 3, S. 637–655.
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ein Element, das zur relativen Großzügigkeit
des Arbeitslosenversicherungssystems bei-
trägt. Höhere Anforderungen an die An-
wartschaftszeiten fördern zwar tendenziell
die Beschäftigungsstabilität, können aber in
Krisenzeiten dazu führen, dass die dann häu-
figer freigesetzten Personen in stärkerem
Maße auf die Grundsicherung angewiesen
sind. Eine wichtige Frage bei der Ausgestal-
tung der Anwartschaften ist die Anrechnung
von Maßnahmezeiten 12 auf den Arbeitslosen-
geldanspruch. Je weniger Maßnahmezeiten
auf den Leistungsanspruch angerechnet wer-
den, desto höher sind die Anreize zur Ar-
beitsaufnahme.

Zumutbarkeit: Aus arbeitsökonomischer
Sicht ist bei der Frage der Zumutbarkeit ein
Zielkonflikt zu konstatieren. Wird den Er-
werbslosen hinsichtlich der Aufnahme von
Beschäftigung vergleichsweise wenig „zuge-
mutet“, ist der Druck für sie geringer, Aus-
stiegsoptionen aus der Arbeitslosigkeit wahr-
zunehmen. Dagegen kann zu viel Druck
(durch die Durchsetzung einer weit gefassten
Zumutbarkeit) in einem frühen Stadium des
Transferbezugs dafür sorgen, dass Arbeitslose
die erstbeste Stelle annehmen müssen und da-
durch die Allokation am Arbeitsmarkt beein-
trächtigt wird.

Verfügbarkeit: Eine wichtige Vorausset-
zung für den Leistungsbezug ist die Verfüg-
barkeit der Arbeitslosen. Hierzu trägt eine
Vielzahl von Faktoren bei, die hier nicht im
Einzelnen diskutiert werden können. Darun-
ter lassen sich die erweiterte Meldepflicht,
Eingliederungsvereinbarungen, Sanktionen
im Falle der Ablehnung von Stellenangeboten
oder auch die Verpflichtung zur Teilnahme an
Fördermaßnahmen subsumieren. Je mehr den
Arbeitslosen in dieser Hinsicht abverlangt
wird, desto geringer ist der Reservationslohn
und desto früher beginnt und intensiver ver-
läuft die Suche. Generell besteht ein enger
Zusammenhang mit der Definition von zu-
mutbarer Beschäftigung. Scharfe Sanktionen
führen zu einem stärker versicherungskonfor-
men Verhalten, weil sie von den Betroffenen
antizipiert werden. Verschiedene empirische
Untersuchungen zeigen zudem, dass durch
vollzogene Sanktionen die Abgangswahr-

scheinlichkeit aus Arbeitslosigkeit von sank-
tionierten Personen beträchtlich ansteigt. 13

Bedürftigkeitsabhängige Leistungen: Schließ-
lich ist auch die Ausgestaltung bedürftigkeits-
abhängiger Leistungen relevant für die Ar-
beitslosenversicherung. Dass die Zusammen-
legung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe mit
ihren weitgehenden Implikationen erste Spu-
ren hinterlassen hat, zeigen Ergebnisse aus
einer repräsentativen Betriebsbefragung des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung. 14 Danach hat sich das in den Jahren
2005 und 2006 beobachtete Angebotsverhal-
ten der Bewerber aus Sicht der Betriebe geän-
dert. Betriebe konnten ihre Stellen tendenziell
leichter besetzen, weil ihnen mehr Initiativbe-
werbungen vorlagen und sich insbesondere
arbeitslose Bewerber häufiger als früher um
inadäquate Arbeitsplätze bemühten. Die
Konzessionsbereitschaft im Hinblick auf
Lohnhöhe, Arbeitsbedingungen und Qualifi-
kationsniveau ist aus Sicht eines Teils der Be-
triebe gestiegen.

Reformvorschläge

Zur Weiterentwicklung der Arbeitslosenver-
sicherung sind in der jüngeren Vergangenheit
eine Reihe von Reformvorschlägen zur Dis-
kussion gestellt worden, die von eher margi-
nalen, systemimmanenten Veränderungen bis
hin zu einem fundamentalen Systemwechsel
reichen. Nachfolgend sollen drei weiterge-
hende und grundlegend verschiedene Re-
formtypen in ihren Grundzügen kurz darge-
stellt und hinsichtlich ihrer Vor- und Nach-
teile gegenüber dem bestehenden System
geprüft werden.

Um zu vermeiden, dass Arbeitgeber Be-
schäftigungsrisiken über Gebühr auf die Ar-

12 Gemeint sind damit die Zeiten, in denen sich Ar-
beitslose in einer Fördermaßnahme der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik befinden.

13 Vgl. Rafael Lalive/Jan van Ours/Josef Zweimüller,
The effect of benefit sanctions on the duration of un-
employment, IZA Discussion Paper, (2002) 469; Ge-
rard van den Berg/Bas van der Klaauw/Jan van Ours,
Punitive sanctions and the transition rate from welfare
to work, in: Journal of Labour Economics, 22 (2004) 1,
S. 211–241; Jaap Abbring/Gerard van den Berg/Jan
van Ours, The effect of unemployment insurance
sanctions on the transition rate from unemployment
into employment, in: Economic Journal, 115 (2005)
505, S. 602–630.
14 Vgl. Anja Kettner/Martina Rebien, Hartz-IV-Re-
form: Impulse für den Arbeitsmarkt, IAB-Kurzbe-
richt, (2007) 19.
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beitslosenversicherung verlagern, wird häufig
das aus den USA bekannte sogenannte expe-
rience rating ins Spiel gebracht. 15 So könnte
der Arbeitgeberbeitrag wie in der Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherung in „Schadens-
klassen“ eingeteilt und seine Höhe davon
abhängig gemacht werden, wie oft der „Scha-
densfall“ (Inanspruchnahme der Arbeitslo-
senversicherung) eintritt. Die Vorteile des
Ansatzes liegen in einer stärkeren Internali-
sierung der Risiken auf betrieblicher Seite
und dem damit verbundenen noch größeren
Anreiz zur Qualifizierung von Mitarbeitern.
Dem stehen jedoch gravierende Nachteile ge-
genüber. Zusätzliche Belastungen durch hö-
here Versicherungsbeiträge nach Freisetzung
können Unternehmenskrisen weiter verstär-
ken. Dazu kommt, dass innovative, stärker
auf Risiko setzende Unternehmen besonders
stark betroffen sein dürften. Bestehende
Strukturen würden somit tendenziell konser-
viert. Zwar mag die durch den Ansatz be-
wirkte höhere Beschäftigungsstabilität den
Stammbelegschaften zugute kommen, sie
senkt aber die Eintrittschancen für Arbeitslo-
se. Die genannten Pro- und Contra-Argu-
mente für ein experience rating gelten in noch
stärkerem Maße für Ansätze, die wie der
sogenannte „Hamburger Dreisprung“ das
Arbeitslosenversicherungssystem vollständig
durch eine Lohnfortzahlung der Arbeitgeber
ablösen wollen. 16

Eine Abkehr von der öffentlichen Sozial-
versicherung und damit ein radikaler System-
wechsel ginge mit sogenannten „Kontenmo-
dellen“ einher. 17 Kerngedanke dieses Vor-
schlags ist eine Selbstversicherung des
Arbeitnehmers in Form obligatorischer Spar-
verträge. Etwaige Guthaben würden am Ende
des Arbeitslebens gutgeschrieben. Wären die
Sparkonten durch Arbeitslosigkeitsepisoden
erschöpft, erhielten freigesetzte Personen die
Grundsicherung. Der Vorteil des Ansatzes
besteht darin, dass dem der Arbeitslosenver-

sicherung innewohnenden subjektiven Ver-
haltensrisiko (moral hazard) entgegengewirkt
wird. Durch das Sparkonto würde das Ar-
beitslosigkeitsrisiko stärker internalisiert und
damit ein Anreiz zur Vermeidung von Ar-
beitslosigkeit geschaffen. Dagegen sprechen
jedoch distributive und allokative Argu-
mente. So sind soziale Härten zu erwarten:
Zum einen zu Beginn des Erwerbslebens,
weil die Konten der Betroffenen dann noch
nicht gefüllt sind, zum anderen können Pro-
bleme bei Personen auftreten, deren Konten
nach längerer Arbeitslosigkeit überzogen
sind. Sie würden bei neuerlicher Arbeitslosig-
keit mit einem schnellen Absturz in die
Grundsicherung hohen sozialen Risiken aus-
gesetzt. Aus allokativer Sicht ist bedenklich,
dass durch das „Zwangssparen“ Kapital in
hohem Maße gebunden würde und nicht für
andere Zwecke zur Verfügung stünde. Bei
Personen, deren Konten ausgeschöpft wären,
könnte zudem der hohe Arbeitsangebots-
druck ein ineffizientes matching zur Folge
haben. Die genannten Argumente gelten in
verstärktem Maße für solche Ansätze, die auf
eine vollständige Privatisierung der Risiken
setzen, etwa in Form eines freiwilligen Spa-
rens für alle Wechselfälle des Lebens. 18

In eine ganz andere Richtung geht der
dritte hier dargestellte Ansatz, nämlich die
Arbeitslosenversicherung in eine „Beschäfti-
gungs(fähigkeits)versicherung“ zu überfüh-
ren. Hierzu liegt ein umfassender Vorschlag
von Günther Schmid in einem Gutachten für
die Friedrich-Ebert-Stiftung vor. 19 Sein Leit-
gedanke besteht darin, die Arbeitsmarktpoli-
tik und auch andere Institutionen stärker an
die aktuell erkennbar und zukünftig absehba-
ren Risiken und Erfordernisse von Erwerbs-
und Lebensverläufen anzupassen. Er schlägt
in seinem Gutachten ein ganzes Bündel von
Maßnahmen vor: die konsequente Unterstüt-
zung von Bildung und lebenslangem Lernen,
die Förderung der Rückkehr in die Erwerbs-
tätigkeit nach Familienphasen, die stärkere
Akzeptanz und Absicherung flexibler Ar-
beitsverhältnisse durch sogenannte „Flexicu-
rity-Institutionen“, die Flankierung von Be-
rufs- und Wohnortwechseln durch entspre-
chende Anreize, ein reichhaltiges Angebot an

15 Vgl. Michael Holz/Hans-Eduard Hauser, Analyse
eines Vorschlags zur Reform der deutschen Arbeits-
losenversicherung, Bonn 2000.
16 Vgl. Thomas Straubhaar, Abschaffung der Arbeits-
losenversicherung, in: Wirtschaftsdienst, 85 (2005) 7,
S. 406–407; Handelskammer Hamburg, Mehr Markt
für den Arbeitsmarkt, Hamburg 2002.
17 Vgl. Holger Schäfer, Reform der Arbeitslosenver-
sicherung, Köln 2003; Hans Glismann/Klaus Schrader,
Privatisierung der Arbeitslosenversicherung: Ein Kon-
zept für Deutschland, Berlin u. a. 2005.

18 Vgl. Friedrich Breyer u. a., Reform der sozialen Si-
cherung, Heidelberg 2004.
19 Vgl. Günther Schmid, Von der Arbeitslosen- zur
Beschäftigungsversicherung, Berlin 2008.
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Arbeitsmarktdienstleistungen zur Beratung,
Betreuung und zum betrieblichen change ma-
nagement sowie der teilweise Umbau der Ar-
beitslosenversicherung in Richtung der För-
derung von Übergangsbeschäftigungen, lohn-
ergänzenden Leistungen sowie Entwick-
lungskonten. Die Stärke des Ansatzes besteht
in der Entwicklung eines ganzen Sets an prä-
ventiven Elementen. Die Menschen würden
dadurch im Vergleich zum Status quo in viel
stärkerem Maße zur notwendigen Flexibilität
befähigt. Viele der Vorschläge implizieren je-
doch eine vergleichsweise starke staatliche In-
tervention und unter sonst gleichen Bedin-
gungen einen beträchtlichen Finanzbedarf für
die beteiligten Institutionen. Zusätzlich stellt
sich ein ordnungspolitisches Problem: Den
Menschen würden in nennenswertem Um-
fang auch Lebensrisiken abgenommen, wor-
aus eine nicht intendierte „Vollkaskomentali-
tät“ und „Staatsorientierung“ entstehen kann.

Fazit

Generell wird bei der Förderung der Wieder-
eingliederung von Arbeitslosen oft nur die
Zweckmäßigkeit von Maßnahmen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik diskutiert. Dabei wird je-
doch nicht selten die Rolle der Ausgestaltung
der Arbeitslosenversicherung erheblich unter-
schätzt. Sie ist ein wirksames und mit Blick auf
die Ausgestaltung bestimmter Elemente ver-
gleichsweise kostengünstiges Instrument zur
Beeinflussung des Suchverhaltens. Die jüngs-
ten Arbeitsmarktreformen haben in dieser
Hinsicht eine ganz Reihe von systemimma-
nenten Änderungen mit sich gebracht: frühzei-
tige Meldepflichten, verbindliche Eingliede-
rungsvereinbarungen, striktere Kriterien für
zumutbare Beschäftigung, schärfere Sanktio-
nen, die Einführung des Arbeitslosengelds II
sowie die Verkürzung der Bezugsdauer. Die
Reformen folgten den vorliegenden wissen-
schaftlichen Befunden. Sie erhöhten die Ar-
beitsanreize und leisteten einen Beitrag, der
Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzu-
wirken. Gleichzeitig wurden jedoch die Ar-
beitnehmer stärker in die Verantwortung ge-
nommen. Sie tragen nun einen noch größeren
Teil des Beschäftigungsrisikos.

Generell ist die Ausgestaltung von Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung aber nicht al-
lein eine Effizienz-, sondern auch eine normati-
ve Frage. Es ist über das ökonomische Kalkül

hinaus zu berücksichtigen, dass die Großzügig-
keit der Lohnersatzleistungen auch verteilungs-
politischen Zielen dient. Sie definieren das Ein-
kommen, das die Gesellschaft denjenigen zu-
kommen lassen möchte, die aus unterschiedli-
chen Gründen länger oder vorübergehend
keine Erwerbstätigkeit ausüben. Dennoch wird
sich die Gesellschaft immer wieder fragen müs-
sen, ob das einmal festgelegte und natürlich
immer auch diskussionswürdige Niveau von
Lohnersatzleistungen mit den Verhältnissen
und dem Wandel auf dem Arbeitsmarkt und
den Wertevorstellungen korrespondiert. Dabei
sollte bedacht werden, dass eine drastische all-
gemeine Kürzung wohl gravierende Konse-
quenzen für die Gesellschaft und auf indivi-
dueller Ebene hätte. Armutserscheinungen, hö-
here Kriminalität und mangelnde Risikobereit-
schaft müssten bei einem solchen Schritt in
Kauf genommen werden. Vor weiteren Refor-
men ist also immer eine sorgfältige Güterabwä-
gung vorzunehmen.

Die Diskussion weitgehender Vorschläge
zur Veränderung des Arbeitslosenversiche-
rungssystems hat verdeutlicht, dass keiner der
Ansätze den trilateralen Zielkonflikt zwi-
schen Anreizkompatibilität, sozialer Verträg-
lichkeit und Finanzierbarkeit besser lösen
kann als das bestehende System. Das heißt
aber noch nicht, dass die Stoßrichtung der
Ansätze ganz und gar abzulehnen ist. Dies
gilt vor allem, wenn diese nicht als fundamen-
taler Systemwechsel verstanden werden. So
könnte ein partielles experience rating genauso
ein stärker versicherungskonformes Verhalten
unterstützen wie „symbolische Ansparkon-
ten“ als eine Kapitalversicherungskomponen-
te in einem insgesamt als Risikoversicherung
ausgestalteten System der Arbeitslosenversi-
cherung. Unabhängig davon ist dem im Be-
schäftigungsversicherungsansatz stark ge-
machten Aspekt der Prävention größere Be-
deutung beizumessen. Hier kann es jedoch
nicht um so etwas wie eine „Vollversicherung“
gehen, sondern um ein System mit intelligen-
ten Anreizen zur Stützung und Befähigung
von Eigenverantwortung. Letzteres könnte
sich als ein wesentliches Element zur länger-
fristigen Stützung der richtigerweise vollzoge-
nen Arbeitsmarktreformen erweisen.
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Tanja Klenk

Die
korporatistische

Arbeitsverwaltung

Die Arbeitslosenversicherung wird in
Deutschland von Staat, Gewerkschaf-

ten und Arbeitgeberverbänden gemeinsam
verwaltet. Die Beteili-
gung von Interessen-
verbänden an Politik
und Verwaltung, ins-
besondere die Beteili-
gung der Sozialpart-
ner, gilt als konstitutiv
für das deutsche Ge-
sellschaftsmodell. In
der Arbeitsverwal-

tung wird die Einbindung der Tarifparteien in
die Verwaltung arbeitsmarktpolitischer Leis-
tungen durch die Selbstverwaltung gewährlei-
stet: Die Träger der Arbeitsverwaltung haben
Selbstverwaltungsorgane, die tripartistisch
mit Vertretern der Gewerkschaften, der Ar-
beitgeber und der „öffentlichen Hand“ be-
setzt sind. Die Strukturen dieser „korporatis-
tischen“ Verwaltung, was etwa die Besetzung
der Gremien oder ihre Kompetenzen betrifft,
gaben von Beginn an Anlass zu Auseinander-
setzungen zwischen den Arbeitsmarktakteu-
ren. Alle wichtigen Arbeitsmarktreformen in
der Geschichte der Bundesrepublik wie zum
Beispiel das Errichtungsgesetz von 1952, das
Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969
oder das AFG-Reformgesetz von 1996 waren
immer auch mit einer Reform der korporati-
stischen Selbstverwaltung verbunden. Diese
Reformen haben das Verhältnis zwischen
Staat und Verbänden, zwischen Haupt- und
Ehrenamt, zwischen zentraler, regionaler und
lokaler Ebene jeweils verändert – aber sie
haben das korporatistische Selbstverwal-
tungsmodell nicht prinzipiell in Frage gestellt.

Und wie verhält es sich mit den jüngsten
Arbeitsmarktreformen in Folge der Empfeh-
lungen der Hartz-Kommission ab 2002? Die
vier Gesetze „für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt“ („Hartz-Gesetze“) werden
als ein Pfadwechsel in der deutschen Arbeits-

marktpolitik gewertet – gilt dies auch für die
korporatistische Selbstverwaltung? Die Ant-
wort lautet: Ja und nein. Um die Arbeitsver-
waltung zu einem modernen Dienstleister
weiterzuentwickeln, wurden die Träger der
Arbeitsverwaltung mit „modernen Leitungs-
strukturen“ ausgestattet. 1 Auch das korpora-
tistische Selbstverwaltungsmodell wurde
dabei reformiert, es blieb jedoch im Grund-
satz erhalten. Dennoch ist ein Kontinuitäts-
bruch zu konstatieren: Denn seit der Einfüh-
rung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
(„Hartz IV“) werden die Mittel für den
Großteil der als erwerbsfähig betrachteten
Leistungsempfänger nicht im Rahmen der
korporatistischen Selbstverwaltung verwaltet.
Seit dem 1. Januar 2005 gibt es in der Arbeits-
losenversicherung zwei unterschiedliche
rechtliche Regelungskreise (Sozialgesetzbuch
II und III) mit jeweils unterschiedlichen Trä-
gerstrukturen (Arbeitsgemeinschaften bzw.
Optionskommunen und die Bundesanstalt
für Arbeit) und unterschiedlichen Formen
der Interessenrepräsentation.

Es wird hier der Frage nachgegangen, ob
und inwieweit der Wandel der Selbstverwal-
tungsstrukturen in der Arbeitsmarktpolitik
als Indikator für ein verändertes Verhältnis
der arbeitsmarktpolitischen Interessengrup-
pen verstanden werden kann. Dazu werden
zunächst die wichtigsten Stationen der Ent-
wicklung der korporatistischen Arbeitsver-
waltung nachgezeichnet. Diese sind:

� das Ringen der Tarifverbände für eine
„staatsferne“ bi-paritätische Arbeitsverwal-
tung in der unmittelbaren Nachkriegszeit;

� die konsensorientierte, tripartistische Ver-
waltung sowohl im „goldenen“ als auch in
den ersten Jahren des „nach-goldenen“ Zeit-
alters der Wohlfahrtsstaatspolitik;

� die mit zunehmender Dauer der ökonomi-
schen und arbeitsmarktlichen Anpassungs-
probleme steigende Konfliktintensität zwi-
schen den Arbeitsmarktakteuren in den spä-
ten 1980er Jahren und die Überlagerung
dieser Konflikte durch den partei- und ver-
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1 Vgl. Stefan Marx/Rolf Schmachtenberg, Reform der
Arbeitsverwaltung. Mehr Wettbewerb und moderne
Leitungsstrukturen, in: Bundesarbeitsblatt, (2002) 4,
S. 5–9.
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bandsübergreifenden Konsens anlässlich der
deutschen Wiedervereinigung;

� der Versuch der konservativ-liberalen Re-
gierung in den 1990er Jahren, die Einbindung
der Verbände in der Arbeitsverwaltung zu-
rückzudrängen, der schließlich erst unter
Rot-Grün und mit den Hartz-Reformen in
aller Konsequenz vollzogen wurde: Im Ver-
waltungsmodell der neuen Träger des Sozial-
gesetzbuches II (SGB II) sind die Sozialpart-
ner nur noch als eine Interessengruppe unter
vielen vertreten.

Verwaltung der Arbeitslosenversicherung
als korporatistisches Arrangement

Selbstverwaltung kann ganz allgemein defi-
niert werden als die Wahrnehmung von öf-
fentlichen Aufgaben, die aus der unmittelba-
ren Staatsverwaltung ausgegliedert sind und
zur Erledigung an eigenständige, öffentlich-
rechtliche Rechtssubjekte übertragen werden.
Die verselbstständigten Träger haben das
Recht der eigenverantwortlichen Aufgaben-
wahrnehmung und der eigenen Rechtsetzung.
Sie haben damit – innerhalb eines gesetzlich
definierten Rahmens – die Möglichkeit der
politischen Gestaltung ihrer Aufgabe.

Zur Wahrnehmung der Selbstverwaltungs-
rechte haben die Bundesagentur für Arbeit
(BA) in Nürnberg wie auch die Agenturen
für Arbeit auf lokaler Ebene Selbstverwal-
tungsorgane. 2 Die Selbstverwaltungsgremien
der Träger sind drittelparitätisch mit Vertre-
tern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und
der öffentlichen Körperschaften besetzt. Die
Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane wer-
den durch ein Berufungssystem bestellt; vor-
schlagsberechtigt für die Vertreter der Arbeit-
nehmer und der Arbeitgeber sind die tarif-
schließenden Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften, die eine „wesentliche“ Bedeu-
tung haben. Die Vertreter der öffentlichen
Körperschaften werden von der Bundesregie-
rung, dem Bundesrat und den Spitzenvereini-
gungen der kommunalen Körperschaften vor-
geschlagen (§ 379 SGB III).

Selbstverwaltete Institutionen gibt es in
Deutschland in vielen verschiedenen Politikfel-

dern; so haben im Bereich der Sozialpolitik
zum Beispiel auch die Träger der Kranken-,
Renten- und Unfallversicherung Selbstverwal-
tungsorgane. Die Selbstverwaltung unterschei-
det sich von anderen Formen der dezentralen
Verwaltungsorganisation dadurch, dass sie In-
teressengruppen, die von der spezifischen Auf-
gabe betroffen sind, institutionalisierte Mitwir-
kungsrechte garantiert. Sie ist vom Ansatz her
ein partizipatives Verwaltungsmodell. Auf-
grund ihrer geschichtlichen Entwicklung und
ihrer Funktionen hat aber die Selbstverwaltung
in den sozialpolitischen Institutionen nur wenig
mit Ideen einer pluralistischen Verwaltungspar-
tizipation zu tun, bei der eine Vielzahl von ver-
schiedenen politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Interessen(-Verbänden) gleichbe-
rechtigt an offenen Aushandlungsprozessen
teilhaben kann. 3 Selbstverwaltung ist vielmehr
eine Variante der korporatistischen Interessen-
vermittlung. Starke, zentralisierte Verbände
werden mit dem Ziel der Konfliktreduktion an
der Ausführung politischer Entscheidungen be-
teiligt. Das Recht zur Partizipation ist begrenzt
und wird in der Arbeitsverwaltung vorrangig
(bis zu den Hartz-Reformen und der Einfüh-
rung des SGB-II-Regimes: ausschließlich) den
tariffähigen Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften zugesprochen.

Selbstverwaltung ist keine staatsfreie Ver-
waltung, sondern eine Verwaltung unter staat-
licher Aufsicht: In der Arbeitsverwaltung (an-
ders bei den übrigen Sozialversicherungsträ-
gern) 4 wirken staatliche Vertreter sogar direkt
in den Selbstverwaltungsgremien mit. Dar-
über hinaus kann der Haushalt der BA auch
gegen den Willen der Selbstverwaltungsor-
gane der BA durch die Bundesregierung in
Kraft gesetzt werden (§ 71a SGB IV). Schließ-
lich unterliegt die BA nicht nur der Rechtsauf-
sicht durch das Bundesarbeitsministerium
(§ 393 Abs. 1 SGB III), sondern in Teilberei-
chen auch der Fachaufsicht. 5 Kurzum: Die

2 Bis 2004 gab es auch Selbstverwaltungsorgane auf
regionaler Ebene. Diese wurden jedoch mit In-
krafttreten des dritten Hartz-Gesetzes abgeschafft.

3 Zum Unterschied von korporatistischer Selbst-
verwaltung und pluralistischer Verwaltungs-
demokratie vgl. Frank Nullmeier, Vom Korporatismus
zur Verwaltungsdemokratie, in: Claus Leggewie/
Christoph Sachße (Hrsg.), Soziale Demokratie, Zivil-
gesellschaft und Bürgertugenden, Frankfurt/M. 2008.
4 Vgl. Bernard Braun/Tanja Klenk u. a., Geschichte
und Modernisierung der Sozialversicherungswahlen,
Baden-Baden 2008.
5 Das Ministerium verfügt in der Arbeitsverwaltung
auch über Weisungsrechte und führt die Fachaufsicht
z. B. bei der Arbeitsmarktstatistik (§ 283 Abs. 2 SGB
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Arbeitsverwaltung hat nicht nur einen korpo-
ratistischen, sondern auch einen stark „an-
staltlichen“ Charakter. 6

Entwicklung der korporatistischen
Selbstverwaltung in der
Arbeitslosenversicherung

Just jener anstaltliche Charakter der Arbeits-
verwaltung war bei ihrer Wiedererrichtung
nach dem Zweiten Weltkrieg höchst umstrit-
ten. Die Tarifparteien hatten sich in den
„Hattenheimer Grundsätzen“ von 1950 auf
eine biparitätische Selbstverwaltung verstän-
digt. Der Gesetzentwurf des Bundesarbeits-
ministeriums knüpfte demgegenüber an die
Strukturen der ehemaligen Reichsanstalt der
Weimarer Republik an und sah eine drittelpa-
ritätische Gremienstruktur auf allen Verwal-
tungsebenen vor. Lediglich in Fragen der aus
Beiträgen finanzierten Arbeitslosenversiche-
rung sollten die Vertreter der öffentlichen
Körperschaften kein Stimmrecht haben. Von
den Tarifparteien wurde dieses als „unecht“
bezeichnete Selbstverwaltungsmodell strikt
abgelehnt – sie konnten sich jedoch nicht
durchsetzen. 7

In den folgenden Jahren entwickelte sich
die Selbstverwaltung in der Arbeitslosenver-
sicherung zu einer wichtigen Säule der kor-
poratistischen Interessenvermittlung – unge-
achtet der massiven Konflikte zwischen
Staat und Verbänden beim Errichtungsgesetz
und vor allem ungeachtet der Tatsache, dass
die Möglichkeiten zur staatlichen Interventi-
on in den Folgejahren beständig ausgeweitet
wurden. Besonders deutlich wird dies im
AFG von 1969. Die darin enthaltenen
Selbstverwaltungsreformen lassen das Leit-
bild eines interventionistischen Staats deut-
lich werden, der sich nicht auf die Rechts-
aufsicht beschränkt, sondern auch die Ar-
beitsverwaltung inhaltlich mitgestalten will.
Die Vertreter der öffentlichen Körperschaf-

ten erhielten nun auch in Fragen der Ar-
beitslosenversicherung volles Stimmrecht
(§ 192 AFG). Darüber hinaus konnte der
Bundesarbeitsminister von nun an bei Fra-
gen der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(§ 6 AFG), der Auslandsvermittlung (§ 18
AFG) und der Arbeitserlaubnis von Auslän-
dern (§ 19 AFG) Weisungen erlassen, und
auch bei der Vermögensverwaltung wurden
die Rechte der Selbstverwaltung begrenzt.
Dass die Sozialpartner die tripartistische
Selbstverwaltung und die sukzessive Ein-
schränkung der korporativen Autonomie der
BA akzeptierten, ist auf den von allen Ar-
beitsmarktakteuren geteilten Konsens zu-
rückzuführen, die Mittel der BA zur sozial-
verträglichen Gestaltung des wirtschaftlichen
Strukturwandels nutzen. Die Verwendung
der finanziellen Ressourcen der Arbeitslo-
senversicherung zur Lösung von betriebli-
chen Problemen war im Interesse beider Ta-
rifparteien und führte angesichts eines insge-
samt positiven Wirtschaftsklimas nicht zu
unüberbrückbaren Konflikten zwischen Ver-
tretern verschiedener Wirtschaftszweige be-
ziehungsweise verschiedener Arbeitnehmer-
gruppen. 8

Die wirtschaftlichen Bedingungen, auf die
das Instrumentarium des AFG abgestimmt
war, veränderten sich bald: Bereits Mitte der
1970er Jahre endete das „goldene Zeitalter“
staatlicher Wohlfahrtspolitik. Die Notwen-
digkeit zur andauernden Krisenpolitik ließ
den Konsens zwischen den Arbeitsmarktak-
teuren, dass der wirtschaftliche Strukturwan-
del vor allem durch die Sozialversicherung zu
bewältigen sei, immer brüchiger werden. Die
gestiegene Konfliktintensität in der Arbeits-
verwaltung im Verlauf der 1980er Jahre, die
sich zum Beispiel bei der Frage der Höhe der
Lohnnebenkosten äußerte, wurde jedoch
durch den Fall der Mauer und die von allen
Arbeitsmarktakteuren einvernehmlich getrof-
fene Entscheidung, die deutsche Einheit mit
den finanziellen Mitteln der BA zu finanzie-
ren, zunächst überdeckt. Sie trat dann aber
1992 vor dem Hintergrund der immer weiter
steigenden Kosten für Arbeitsbeschaffung
(ABM) und Fortbildung und Umschulung
(FuU) in den ostdeutschen Bundesländern
umso stärker zu Tage. Konflikte über die adä-

III) und der Ausländerbeschäftigung (§ 288 Abs. 2
SGB III).
6 Vgl. Hans J. Wolff/Otto Bachof/Rolf Stober, Ver-
waltungsrecht, Bd. 3., München 2004, hier: § 88 VII.
7 Vgl. Walter Henkelmann, Die Selbstverwaltung in
der Arbeitsverwaltung, in: Gewerkschaftliche Mo-
natshefte, 1 (1950) 4, S. 170–172; Hans Günter Ho-
ckerts, Sozialpolitische Entscheidungen im Nach-
kriegsdeutschland: Alliierte und deutsche Sozialver-
sicherungspolitik 1945–1957, Stuttgart 1980.

8 Vgl. Christine Trampusch, Die Bundesanstalt für
Arbeit und das Zusammenwirken von Staat und Ver-
bänden in der Arbeitsmarktpolitik, Köln 2005.
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quate arbeitsmarktpolitische Strategie gab es
sowohl zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften, zwischen den Sozialpartnern und
der öffentlichen Bank, aber auch innerhalb
der öffentlichen Bank zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen. Um die immensen
Kosten für die ABM- und FuU-Maßnahmen
zu finanzieren, setzte die hauptamtliche
Selbstverwaltung der BA (mit Unterstützung
der ehrenamtlichen Gremien) strategisch auf
die Defizithaftung des Bundes und überzog
den Haushalt. Diese Strategie hatte allerdings
einen ungewollten Nebeneffekt: Auf Druck
des Bundesfinanzministeriums wurde 1993
das Haushaltsrecht der BA verändert. Der
Bund erhielt das Recht, den Haushalt der BA
auch gegen das Votum der Selbstverwaltungs-
organe in Kraft zu setzen und machte davon
noch im selben Jahr Gebrauch. 9

Mit dem AFG-Reformgesetz von 1998
(AFRG) ist knapp 30 Jahre nach Verabschie-
dung des AFG erneut eine Kurskorrektur voll-
zogen worden: Statt umfassender Bildung
wurden nun die Aktivierung der Leistungsbe-
zieher und die Effizienz der Maßnahmen be-
tont. Der Übergang von der aktiven zur akti-
vierenden Arbeitsmarktpolitik kam auch in
(Selbst-) Verwaltungsreformen zum Aus-
druck. Um die Neuausrichtung der Arbeits-
marktpolitik institutionell zu verankern, soll-
ten vor allem die lokalen Arbeitsämter gestärkt
werden, da diese am dichtesten an den „Betrof-
fenen“, das heißt den Unternehmen und den
(potentiell) Arbeitslosen, dran sind. Eine Stär-
kung der dezentralen Dienststellen traf auch
auf die Zustimmung der Sozialpartner, hatten
diese doch mit ihren jeweiligen Fort- und Wei-
terbildungseinrichtungen auf der lokalen
Ebene ganz eigene Interessen. Vorstand und
Verwaltungsrat der BA forderten darüber hin-
aus eine Stärkung der mittleren und oberen In-
stanzen der Selbstverwaltung, insbesondere
was das Haushaltsrecht der Selbstverwaltungs-
gremien betraf, 10 konnten hier jedoch keine
Veränderungen erzielen. 11

Die vier auf der Grundlage der Hartz-Kom-
mission verabschiedeten Gesetze brachten den
nächsten größeren Einschnitt in die Selbstver-
waltungsstrukturen der Arbeitsverwaltung.
Unmittelbar nach Bekanntwerden des vom
Bundesrechnungshof aufgedeckten „Vermitt-
lungsskandals“ wurden „Sofortmaßnahmen“
eingeleitet und die BA (ab nun: Bundesagen-
tur) erhielt „moderne Führungsstrukturen“. 12

Auf der zentralen Ebene der BAwurde die bis-
herige dreistufige Leitungsstruktur (Präsident,
Vorstand, Verwaltungsrat) abgeschafft. Die
BA wird seither von einem hauptamtlichen
Vorstand und einem ehrenamtlichen Verwal-
tungsrat geleitet. Der neue dreiköpfige Vor-
stand, dessen Mitglieder auf Zeit von der Bun-
desregierung berufen werden, hat die Aufga-
ben des ehemaligen Vorstands sowie des
Präsidenten übernommen. Aufgabe des Ver-
waltungsrats, des einzigen noch verbliebenen
Selbstverwaltungsorgans auf zentraler Ebene,
ist die Beratung und Kontrolle der Tätigkeit
des Vorstands (§§ 371 und 381 SGB III). Die
Mitgliederzahl des Verwaltungsrats wurde
zudem von 51 auf 21 verringert. Nicht nur
quantitativ durch den Wegfall eines Organs
und die reduzierte Zahl der Akteure, auch qua-
litativ wurden die Selbstverwaltungsrechte
verändert. Die Informationsrechte des Verwal-
tungsrats wurden zwar erweitert, die Exeku-
tivfunktion hingegen erneut beschnitten: Die
Bundesregierung hat nun das Letztentschei-
dungsrecht bei der Benennung der Vorstands-
mitglieder, und auch die Entlassung von Vor-
standsmitgliedern ist nur mit ihrer Zustim-
mung möglich.

Es sind aber nicht die veränderten Lei-
tungsstrukturen der BA, die den Struktur-
bruch in der korporatistischen Arbeitsver-
waltung bewirkten. Zur Abkehr vom tradier-
ten Steuerungsmodell kam es vielmehr durch
die Einführung des SGB II – obgleich dieses
keine Regelungen enthält, welche die Selbst-
verwaltungsstrukturen der Bundesagentur
unmittelbar betreffen. Seit der Einführung
des Arbeitslosengeldes II (ALG II) werden
die Leistungen eines Großteils der erwerbsfä-
higen Maßnahmenempfänger – politisch ge-
wollt – außerhalb der korporatistischen
Selbstverwaltung verwaltet. Die BA setzt das
mit dem vierten Hartz-Gesetz eingeführte

9 Vgl. Hans-Walter Schmuhl, Arbeitsmarktpolitik
und Arbeitsverwaltung in Deutschland 1871–2002.
Zwischen Fürsorge, Hoheit und Markt, Nürnberg
2003, S. 577–578.
10 Vgl. Ulrike Kress, Informationsmappe AFG-Re-
form, Nürnberg 1996, siehe D 15, D 16.
11 Vgl. Christine Trampusch, Arbeitsmarktpolitik,
Gewerkschaften und Arbeitgeber. Ein Vergleich der
Entstehung und Transformation der öffentlichen Ar-
beitsverwaltungen in Deutschland, Großbritannien

und den Niederlanden zwischen 1909 und 1999, Göt-
tingen 2000, S. 356–370.
12 Vgl. S. Marx/R. Schmachtenberg (Anm. 1).
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steuerfinanzierte ALG II als Auftragsangele-
genheit des Bundes um und handelt dabei
ohne Selbstverwaltung. Die Leistungen nach
Hartz IV werden in den meisten Fällen 13 in
geteilter Aufgabenwahrnehmung von der BA
und den Kommunen verwaltet, die hierfür
privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche
Verträge abschließen und Arbeitsgemein-
schaften (Argen) gründen. Die Gestaltung
der Leitungsstrukturen der Argen lässt das
SGB II offen. Vorgeschrieben ist lediglich,
dass die jeweilige Agentur für Arbeit mit der
Kommune einen Geschäftsführer für die Ver-
waltungsführung der Träger der SGB II-Leis-
tungen bestimmt (§ 44b SGB II).

Das SGB II hat – trotz rechtlich getrennter
Regelkreise – direkte Auswirkungen auf die
Arbeit der Selbstverwaltungsgremien im SGB
III-Regime. Zwischen den beiden Regelkrei-
sen gibt es viele Schnittstellen: Sollen bei-
spielsweise Bezieher des zwölfmonatigen Ar-
beitslosengeldes I an zweijährigen Qualifizie-
rungsmaßnahmen teilnehmen können, wenn
sich inmitten der Maßnahme die organisatori-
sche Zuständigkeit für die- oder denjenigen
verändert? Wer entscheidet über die Regelung
solcher Fälle – die BA oder die Argen? 14

Wenig Beachtung fand in der Literatur bis-
lang, dass mit der Einführung des SGB II
nicht nur zwei unterschiedliche Verwaltungs-
regime entstanden sind, sondern auch zwei
unterschiedliche Regime der korporatisti-
schen Interessenvermittlung. Anders als bei
den Trägern des SGB III sieht das SGB II
keine institutionell abgesicherte Beteiligung
von Interessenverbänden vor. Es sollen die
Besonderheiten der beteiligten Träger, des re-
gionalen Arbeitsmarktes und der regionalen
Wirtschaftsstruktur berücksichtigt werden

(§ 44b, 1 SGB II). Ob aber eine Trägerver-
sammlung oder andere Gremien gebildet
werden und eine umfassende Einbindung von
Interessenverbänden angestrebt wird, obliegt
den Entscheidungen der beiden Träger-
institutionen. Bei den meisten SGB-II-Trä-
gern wurden jedoch, wie die Evaluationser-
gebnisse der Hartz-Reformen zeigen, Beiräte
gebildet, in denen auch die Sozialpartner ver-
treten sind. Allerdings werden neben den Ta-
rifparteien auch die Sozial- und Wohlfahrts-
verbände in die Beiräte berufen. 15

Nun sind die Sozial- und Wohlfahrtsverbän-
de freilich keine neuen Akteure in der Arbeits-
marktpolitik. Im Gegenteil: Ebenso wie die
Tarifparteien sind auch die Sozial- und Wohl-
fahrtsverbände in Deutschland fest in die staat-
liche Sozialpolitik eingebunden. Die Wohl-
fahrtsverbände übernehmen vor allem als Pro-
duzenten und Anbieter wohlfahrtsstaatlicher
Leistungen wichtige Funktionen. In der Ar-
beitsmarktpolitik waren sie bislang insbeson-
dere als Träger von Arbeitsförderungsmaßnah-
men und sozialen Dienstleistungen präsent,
während die Mitwirkung in den Selbstverwal-
tungsgremien die Domäne der Sozialpartner
war. Im neuen SGB-II-Regime wurde die Po-
sition der Sozialpartner insofern relativiert, als
sie nun in den Gremien nur noch ein Akteur
unter mehreren sind. Die jüngsten Arbeits-
marktreformen haben das Verhältnis zwischen
den an der Arbeitsmarktpolitik beteiligten
Verbänden, insbesondere zwischen Gewerk-
schaften und den Sozial- und Wohlfahrtsver-
bänden, neu justiert.

Darüber hinaus haben die Reformen auch die
institutionelle Grenzziehung zwischen „Ar-
beitsmarktinsidern“ und „-outsidern“ ver-
schärft. Die Interessen der ersten Gruppe wer-
den in den Selbstverwaltungsgremien des SGB-
III-Regimes verhandelt. Während diese immer
noch über vergleichsweise weitreichende Mit-
wirkungsrechte verfügen, bleibt die Interessen-
vertretung des SGB-II-Klientels schwach.
Denn zum einen sind die entsprechenden Parti-
zipationsgremien mit geringeren Kompetenzen
ausgestattet, und zum anderen können die in
den Gremien vertretenen Verbände nur bedingt
als originäre Interessenvertreter der Hartz-IV-

13 Mit Ausnahme der 69 Optionskommunen, in denen
Kommunen im Rahmen einer Experimentierklausel
nach § 6a SGB II die Gewährung des ALG II in eigener
Zuständigkeit verwalten, und der Landkreise und der
kreisfreien Städte, in denen die Aufgaben nach dem
SGB II getrennt wahrgenommen werden. Ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember 2007
hat die Trägerschaft durch die Argen allerdings als
verfassungswidrig eingestuft und gab dem Gesetzgeber
bis Ende 2010 Zeit zur Neuordnung der Umsetzung
des SGB II. Bund und Länder befinden sich darüber
zurzeit im Abstimmungsverfahren.
14 Vgl. Wilhelm Adamy, Gibt es noch eine Selbst-
verwaltung in der Arbeitslosenversicherung?, in: Vier-
teljahresschrift für Sozialrecht, (2006) 3, S. 175–189,
hier S. 183.

15 Vgl. Deutscher Bundestag, Bericht zur Evaluation
der Experimentierklausel nach § 6c des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, Drucksache 16/11488 vom
18. 12. 2008, S. 52.
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Empfänger betrachtet werden: Die Wohlfahrts-
verbände verstehen sich zwar als Interessenver-
treter der sozialpolitischen Klientel; aber sie
stellen gleichzeitig soziale Dienstleistungen be-
reit und vertreten daher auch Anbieter- und Ar-
beitgeberinteressen.

Wenig plausibel ist auch, dass sich Gewerk-
schaften langfristig als starke Interessenvertre-
ter der Hartz-IV-Empfänger positionieren
werden. Hier kommen die Interessengegen-
sätze zwischen Beschäftigten und Arbeitslo-
sen in Zeiten einer prekären Arbeitsmarkts-
ituation zum Tragen: Während für „Arbeits-
marktoutsider“ eine integrationsorientierte
Arbeitsmarktpolitik von Vorteil wäre, ist den
„Arbeitsmarktinsidern“, der eigentlichen Kli-
entel der Gewerkschaften, eine statuserhalten-
de Arbeitsmarktpolitik wichtiger. Die Interes-
sen der Insider und die ihrer Repräsentanten
sind daher in erster Linie auf den Schutz der
bestehenden Arbeitsplätze und Beschäfti-
gungsbedingungen ausgerichtet, indem bei-
spielsweise durch Frühverrentungsprogram-
me das Arbeitskräfteangebot sozialverträglich
verknappt wird oder durch ein vergleichswei-
se rigides Kündigungsrecht der rechtliche
Schutz des Arbeitsplatzes erhalten bleibt –
auch wenn sich dadurch die Eintrittsbarrieren
für Outsider erhöhen.

Resümee: Kontinuität und Wandel

Die Selbstverwaltung in der Arbeitslosenver-
sicherung gehört, so kann festgestellt werden,
zum institutionellen Kern des bundesdeut-
schen Korporatismus. 16 Die korporatistische
Arbeitsverwaltung wurde im Laufe der Ge-
schichte der Bundesrepublik allerdings mehr-
fach reformiert. Die Selbstverwaltungsstruk-
turen spiegeln das sich verändernde Verhält-
nis der arbeitsmarktpolitischen Akteure
wider: Im Laufe der Zeit lässt sich ein Bedeu-
tungsverlust der Selbstverwaltungsorgane
(insbesondere auf der zentralen Ebene) zu-
gunsten einer stärkeren Einflussnahme der
Bundesinstitutionen konstatieren. Durch Ver-
änderungen im Organisationsrecht der BA,
die vor allem das Budgetrecht und das Recht
zur untergesetzlichen Normsetzung betref-
fen, hat der „anstaltliche“ Charakter der

Selbstverwaltung in der Arbeitslosenversiche-
rung eine deutliche Verstärkung erfahren.

Die Reformen veränderten die Struktur der
tripartistischen Selbstverwaltung, sie stellten
aber das korporatistische Arrangement nicht
grundsätzlich in Frage. Erst mit der Einfüh-
rung von Hartz IV ist es zu einem Bruch mit
dem tradierten Selbstverwaltungsmodell ge-
kommen: Zwar bleibt im SGB III-Regelungs-
kreis die korporatistische Selbstverwaltung
im Grundsatz erhalten. Im neu eingeführten
SGB II werden die Interessenverbände jedoch
nicht im Rahmen von Selbstverwaltung, son-
dern durch Beiräte oder Ähnliches – das
heißt, durch eine formal schwächere Form
der Einbindung – an der Arbeitsverwaltung
beteiligt. Darüber hinaus hat eine Aufwer-
tung der Wohlfahrtsverbände gegenüber den
Sozialpartnern stattgefunden, die als neue
korporative Akteure nun ebenfalls in den
Trägergremien vertreten sind.

Eine der Folgen des Wandels der korporati-
stischen Arbeitsverwaltung ist, dass der Kreis
der von den Selbstverwaltungsorganen im SGB
III-Regime vertretenen Personen immer kleiner
wird. Damit stellt sich in letzter Konsequenz
auch die Frage, inwieweit die in der Selbstver-
waltung repräsentierten Interessen noch de-
ckungsgleich mit dem Allgemeinwohl sind. Die
Trennung der Arbeitsverwaltung in einen Versi-
cherungsbereich mit starker Selbstverwaltung
und in einen Fürsorgebereich mit eingeschränk-
ter Interessenrepräsentation fördert darüber
hinaus die wohlbekannten Probleme korporati-
stischer Arrangements: Entscheidungen zu La-
sten dritter, nur schwach organisierter Interes-
sen. Die Parallelität zweier unterschiedlicher
Regime der Interessenvermittlung spiegelt
nicht nur die Segmentierung des Arbeitsmark-
tes wider, sondern trägt gleichzeitig mit dazu
bei, diese Segmentierung weiter zu verfestigen.
Was fehlt, ist ein Partizipationsgremium, in
dem Fragen der Verwaltung des arbeitsmarkt-
politischen Instrumentariums von einem über-
geordneten, gesamtgesellschaftlichen Stand-
punkt aus behandelt werden, unter Einschluss
aller betroffenen Interessen, insbesondere also
auch derjenigen der Arbeitslosen.

16 Vgl. Manfred G. Schmidt, Bundesanstalt für Arbeit,
in: Uwe Andersen/Wichard Woyke (Hrsg.), Hand-
wörterbuch des politischen Systems der Bundes-
republik Deutschland, Opladen 20035, S. 49–50.
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Berndt Keller · Hartmut Seifert

Atypische
Beschäftigungs-

verhältnisse: For-
men, Verbreitung,

soziale Folgen

F orderungen, den Arbeitsmarkt zu dere-
gulieren und flexible Beschäftigungsfor-

men zu fördern, gehören seit Jahren zu
den Kernpunkten in der beschäftigungs-

politischen Debat-
te. 1 Unter Ökono-
men dominiert die
Auffassung, die an-
dauernde Massen-
arbeitslosigkeit sei
in erster Linie auf
Inflexibilitäten des
Arbeitsmarktes zu-
rückzuführen. Diese
Einschätzung fußt
vor allem auf theore-
tischen Annahmen
über die Funkti-
onsmechanismen des
Arbeitsmarktes. Den
empirischen Beleg
sind die Vertreter
der These von dem

„verkrusteten Arbeitsmarkt“ aber schuldig
geblieben. Im internationalen Vergleich
wurde zwar gezeigt, dass der institutionell-
rechtliche Rahmen des Arbeitsmarktes in
Deutschland relativ stark reguliert war. Em-
pirisch ließ sich jedoch kein kausaler Zusam-
menhang zur Höhe der Arbeitslosigkeit fest-
stellen. 2

Ungeachtet dessen setzte die Politik, begin-
nend mit dem Beschäftigungsförderungsge-
setz von 1985, auf eine sukzessive Deregulie-
rung. In zahlreichen Schritten wurde, vor
allem im Rahmen der „Hartz-Gesetze“ (die
vier Gesetze „für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt“), der Spielraum für sämtli-

che Dimensionen der Flexibilität erheblich
ausgeweitet. 3 Das Ziel war, den Einsatz von
Leiharbeit, befristeter und geringfügiger Be-
schäftigung sowie von Teilzeitarbeit zu stei-
gern. Das ist gelungen. Die Expansion dieser
Beschäftigungsformen wirft jedoch neue Pro-
bleme auf, die sich nun in Form erhöhter Pre-
karitätsrisiken niederschlagen.

Diesen Aspekten gilt der vorliegende Bei-
trag. Er beginnt, atypische und Normal-
arbeitsverhältnisse begrifflich voneinander
abzugrenzen, skizziert anschließend Ent-
wicklung und Ausmaß atypischer Beschäfti-
gungsformen und vergleicht danach anhand
sozialer Kriterien, wie sich atypische und
Normalarbeitsverhältnisse unterscheiden. Ei-
nige Schlussfolgerungen zur besseren sozialen
Absicherung atypischer Beschäftigung schlie-
ßen den Beitrag ab.

Normalarbeitsverhältnis und
Formen atypischer Beschäftigung

Atypische Beschäftigungsverhältnisse werden
in aller Regel in einer negativen Abgrenzung
zum sogenannten Normalarbeitsverhältnis
(NAV) 4 definiert. Es handelt sich um eine
Sammelkategorie heterogener Beschäfti-
gungsformen. Für die Funktionsweise des
Arbeitsmarktes ist bedeutsam, dass atypische
Beschäftigungsformen im Vergleich zum
NAV das Flexibilitätspotenzial der Betriebe
und teilweise auch das der Beschäftigten er-
weitern. Als Ausgangspunkt der weiteren
Ausführungen dient das NAV, welches durch
folgende Merkmale gekennzeichnet ist: Voll-
zeittätigkeit mit entsprechendem Einkom-
men, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis,
Integration in die sozialen Sicherungssys-
teme (vor allem Arbeitslosen-, Kranken- und
Rentenversicherung), Identität von Arbeits-
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1 Vgl. Bundesverband der Deutschen Arbeit-
geberverbände, Zwanzig Punkte Programm: Für mehr
Beschäftigung, Köln 1985; Rüdiger Soltwedel, Mehr
Markt am Arbeitsmarkt – Ein Plädoyer für weniger
Arbeitsmarktpolitik, München–Wien 1994.
2 Vgl. OECD, Employment outlook, Paris 1999 und
2004.
3 Einen Überblick liefert: Hartmut Seifert, Was hat die
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes gebracht?, in:
WSI-Mitteilungen, (2006) 11, S. 601–608.
4 Vgl. Ulrich Mückenberger, Die Krise des Normal-
arbeitsverhältnisses – hat das Arbeitsrecht noch Zu-
kunft?, in: Zeitschrift für Sozialreform, 31 (1985),
S. 415–475.
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und Beschäftigungsverhältnis sowie Wei-
sungsgebundenheit des Arbeitnehmers vom
Arbeitgeber. Wir gebrauchen den Begriff im
Folgenden ausschließlich als analytische und
nicht als normative („so sollte es eigentlich
sein“) Kategorie, weil die sozialen Siche-
rungssysteme diese Kriterien häufig als Be-
zugspunkte nehmen.

Atypische Beschäftigungsverhältnisse wei-
chen in mindestens einem der genannten Kri-
terien vom NAV ab. Ihre Merkmale sind: 5

� Teilzeittätigkeit, bei der die regelmäßige
Wochenarbeitszeit und entsprechend das Ent-
gelt reduziert sind.

� Geringfügige Beschäftigung, die eine spezi-
fische, durch Einkommensgrenzen definierte
Variante von Teilzeit darstellt; sie wurde
durch die Hartz-Gesetze zu Mini- und Midi-
Jobs erweitert (mit monatlichen Entgeltgren-
zen von 400 bzw. 800 Euro bei Abschaffung
der vorher bestehenden Begrenzung der wö-
chentlichen Arbeitszeit) und pauschalierten
Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern in
Höhe von 30 Prozent, die allein der Arbeitge-
ber zu leisten hat.

� Befristete Beschäftigung: Die Höchstdauer
der Befristung wurde mehrfach bis zuletzt
auf zwei Jahre ausgeweitet.

� Leiharbeit, 6 deren Besonderheit in der
dreiseitigen Beziehung zwischen Arbeitneh-
mer, Verleih- und Entleihunternehmen liegt.
Dadurch fallen Arbeitsverhältnis (zwischen
Verleiher und Leiharbeitnehmer) und Be-
schäftigungsverhältnis (zwischen Entleiher
und Leiharbeitnehmer) auseinander. Im Rah-
men der Hartz-Gesetze wurden die Überlas-
sungshöchstdauer, das Synchronisationsver-
bot von Arbeitsvertrag und Entleihdauer
sowie das Wiedereinstellungsverbot abge-
schafft. Im Gegenzug wurde das equal-pay-
Prinzip eingeführt, von dem im Rahmen von
Tarifverträgen abgewichen werden kann.

� „Neue Selbständigkeit“, welche die alte frei-
berufliche, wie bei Anwälten oder Ärzten, er-

gänzen soll, wurde durch den im Rahmen der
Hartz-Gesetze 2003 eingeführten Existenz-
gründungszuschuss („Ich-AG“ bzw. „Fami-
lien-AG“) gefördert. Dieser ist inzwischen mit
dem ähnlichen Instrument des Überbrü-
ckungsgeldes zum Gründungszuschuss zu-
sammengelegt worden (ab August 2006). Die
Abgrenzung zwischen abhängiger und selb-
ständiger Erwerbstätigkeit („Scheinselbstän-
digkeit“) fällt nicht immer leicht. Die Grenz-
linien zwischen beiden Beschäftigungsformen
können fließend sein. Auf diese Erwerbsform
wird hier nicht näher eingegangen. 7

Entwicklung und Ausmaß
atypischer Beschäftigung

Seit den frühen 1990er Jahren nehmen sämtli-
che Formen atypischer Beschäftigung zu, al-
lerdings mit unterschiedlichem Tempo und
ausgehend von unterschiedlichen Niveaus: 8

� Teilzeit stellt mit Abstand die am weitesten
verbreitete Form dar (über 26 Prozent). Ihre
Ausweitung über die Konjunkturzyklen hin-
weg hängt eng mit der zunehmenden Er-
werbstätigkeit von Frauen zusammen, die
nach wie vor über 80 Prozent aller Teilzeitbe-
schäftigten ausmachen.

� Einer geringfügigen Beschäftigung gehen –
nach einer anfänglich deutlichen Zunahme in-
folge der Hartz-Gesetze sowie einer anschlie-
ßenden Konsolidierung auf hohem Niveau –
inzwischen über 20 Prozent aller abhängig
Beschäftigten nach. Zu unterscheiden ist zwi-
schen Mini-Jobs als ausschließlich ausgeübter
Tätigkeit und Mini-Jobs, die als Nebener-
werbstätigkeit, also zusätzlich zu einer nicht-
geringfügigen Beschäftigung, ausgeübt wer-
den. Die zuerst genannte, eindeutig proble-
matischere Variante dominiert; auf sie entfal-
len mehr als zwei Drittel aller Minijobs.

5 Hier nicht einbezogen werden u. a. Honorarkräfte
bzw. Freelancer, Ein-Euro-Jobs als Arbeitsgelegen-
heiten und Praktikanten.
6 Leih- und Zeitarbeit werden begrifflich häufig sy-
nonym verwendet. Analog zum Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz verwenden wir nur den Begriff Leih-
arbeit.

7 Zur Einführung und als Überblick eignet sich Berndt
Keller/Hartmut Seifert (Hrsg.), Atypische Be-
schäftigung. Flexibilisierung und soziale Risiken, Ber-
lin 2007. Vgl. auch die nach verschiedenen Kriterien
gegliederte Informations-Plattform des IAB: http://
infosys.iab.de/infoplattform.
8 Die empirischen Informationen zu Entwicklung und
Stand atypischer Beschäftigung haben sich in den ver-
gangenen Jahren deutlich verbessert. Demgegenüber
sind theoretische Erklärungen nach wie vor selten und
bleiben unvollständig. Vgl. B. Keller/H. Seifert
(Anm. 7).
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� Befristete Beschäftigungsverhältnisse haben trotz
mehrfacher Deregulierungen seit Mitte der 1980er
Jahre im Vergleich zu den anderen Formen nur mode-
rat auf ca. 10 Prozent zugelegt.

� Leiharbeit umfasst nach wie vor nur ein insgesamt
kleines Segment des Arbeitsmarktes, ist aber seit der
Reform im Zuge der Hartz-Gesetze ungewöhnlich
stark expandiert (auf über zwei Prozent). Mit der der-
zeitigen Wirtschaftskrise hat sich die Entwicklung
schlagartig umgekehrt: Dem steilen Anstieg folgt ein
ebenso steiler Abschwung. 9 Diese Kurve spiegelt die
extreme Konjunkturabhängigkeit der Leiharbeit wider.

Der Anteil aller atypischen Beschäftigungsverhältnisse
ist, wenn man Doppelzählungen berücksichtigt, mitt-
lerweile (2007) auf 37 Prozent aller Beschäftigten ge-
stiegen. 10 Zu Beginn der 1990er Jahre lag der Anteil
noch bei etwa 20 Prozent. Längst handelt es sich nicht
mehr um ein marginales Segment, das problemlos aus
der Analyse des Arbeitsmarktes ausgeblendet bleiben

könnte. 11 Das NAV stellt den abnehmenden Regelfall,
atypische Formen hingegen den zunehmenden Aus-
nahmefall dar. Die Beschäftigungsexpansion der ver-
gangenen Jahre, insbesondere die Ausweitung gering-
fügiger Beschäftigung (Minijobs) und der Leiharbeit,
geht zu einem erheblichen Teil auf die Zunahme der
atypischen Formen zurück. 12

Angesichts dieser Entwicklung beschreibt die For-
mel „Pluralisierung bzw. Differenzierung der Er-
werbsformen“ die Veränderungen im Erwerbssystem
trefflicher als die häufig verwendete Begrifflichkeit
einer Krise oder gar „Erosion des Normalarbeitsver-
hältnisses“. 13 Im Rahmen des weiterhin fortschreiten-
den Wandels der Erwerbsformen ist – unabhängig von
Konjunkturzyklen sowie der Entwicklung der Ge-
samtbeschäftigung – eine weitere Zunahme der atypi-
schen Beschäftigung zu erwarten, ohne dass das NAV
zum „Auslaufmodell“ wird.

Tabelle: Formen atypischer Beschäftigung
Jahr Beschäf-

tigte
insgesamt

Teilzeitarbeit1) Geringfügig
Beschäftigte2)

Leiharbeit2) Beschäf-
tigte

insgesamt
(ohne

Auszubil-
dende)

Befristet Beschäftigte
(ohne Auszubildende)

Teilzeit-
arbeiter
in 1000

Anteil an
Beschäf-

tigten

geringfügig
Beschäf-

tigte3)

in 1000

Anteil an
Beschäftig-

ten

Leih-
arbeiter
in 1000

Anteil an
Beschäftig-

ten

befristet
Beschäf-
tigte in
1000

Anteil an
befristet

Beschäftig-
ten

1991 33 887 4736 14,0 134 0,4 32 323 2431 7,5
1992 33 320 4763 14,3 136 0,4 31 891 2495 7,8
1993 32 722 4901 15,0 121 0,4 31 151 2221 7,1
1994 32 300 5122 15,9 139 0,4 30 958 2322 7,5
1995 32 230 5261 16,3 176 0,5 30 797 2388 7,8
1996 32 188 5340 16,6 178 0,6 30 732 2356 7,7
1997 31 917 5659 17,7 213 0,7 30 436 2453 8,1
1998 31 878 5884 18,5 253 0,8 30 357 2536 8,4
1999 32 497 6323 19,5 286 0,9 30 907 2842 9,2
2000 32 638 6478 19,8 339 1,0 31 014 2744 8,8
2001 32 743 6798 20,8 357 1,1 31 176 2740 8,8
2002 32 469 6934 21,4 4100 12,6 336 1,0 30 904 2543 8,2
2003 32 043 7168 22,4 5533 17,3 327 1,0 30 513 2603 8,5
2004 31 405 7168 22,8 6466 20,6 400 1,3 29 822 2478 8,3
2005 32 066 7851 24,5 6492 20,2 453 1,4 30 470 3075 10,1
2006 32 830 8594 26,2 6751 20,6 598 1,8 31 371 3389 10,8
2007 33 606 8841 26,3 6918 20,6 731 2,2 31 906 3291 10,3

1) jeweils April
2) jeweils Ende Juni
3) Mini-Jobs auf 400-Euro-Basis
Quelle: Statistisches Bundesamt.

9 Allein zwischen Mitte 2008 und Februar 2009 sank die Zahl der
Leiharbeiter um etwa ein Drittel von 821 000 auf nur noch etwa
550 000. Vgl. Zeitarbeit gerät in arge Nöte, in: Handelsblatt vom
6. 4. 2009, S. 3.
10 Vgl. Wolfram Brehmer/Hartmut Seifert, Sind atypische Be-
schäftigungsverhältnisse prekär? Eine empirische Analyse sozialer
Risiken, in: Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung, (2009) 4,
S. 501–531.

11 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2008/2009. Die Fi-
nanzkrise meistern – Wachstumskräfte stärken, Wiesbaden 2008,
S. 421–451.
12 Vgl. Statistisches Bundesamt, Atypische Beschäftigung auf
dem deutschen Arbeitsmarkt, Wiesbaden 2008.
13 Vgl. u. a. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten
Bayern und Sachsen, Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in
Deutschland, Bonn 1996.
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Die Varianten unterscheiden sich in Bezug
auf die Zusammensetzung (u. a. nach Alter
und Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer,
Branche und Region, vor allem Ost und
West). 14 Bei sämtlichen Formen – mit der ein-
zigen Ausnahme der Leiharbeit – sind Frauen
überrepräsentiert, das heißt, das Problem hat
eine ausgeprägte geschlechterspezifische Di-
mension, die in der öffentlichen Auseinander-
setzung häufig außer Acht gelassen wird. 15

Die Mehrheit der Frauen (57 Prozent) arbeitet
in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis.
Man kann von einer neuen Normalität spre-
chen, die zugleich eine Spaltung des Arbeits-
marktes nach Geschlecht markiert.

Sind atypische Beschäftigungs-
verhältnisse prekär?

In der politischen wie auch in der wissen-
schaftlichen Diskussion wird atypische häufig
mit prekärer Beschäftigung gleichgesetzt. 16

Mit dieser populären, unter anderem auf
Konzepten von Pierre Bourdieu und Robert
Castel entwickelten Position wird versucht,
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in brei-
tere sozialwissenschaftliche Kontexte, das
heißt Lebenszusammenhänge in der Un-
gleichheitsforschung, zu stellen. 17 Sie bleibt
in Bezug auf unsere Fragestellung jedoch
recht undifferenziert, weil sie nicht zwischen
den nachstehenden objektiven Dimensionen
von Prekarität unterscheidet und Kontextbe-
dingungen nicht berücksichtigt. 18

Wir schlagen vor, folgende, vergleichsweise
leicht zu operationalisierende, nicht rein sub-

jektive Dimensionen von Prekarität zu unterscheiden,
die kombiniert auftreten können:

� ein die materielle Existenz sicherndes Einkommen,
wie üblich definiert als mindestens zwei Drittel des
Medianlohnes, wobei zwischen Individual- und Haus-
haltseinkommen zu unterscheiden ist;

� Integration in die Systeme sozialer Sicherung;

� Beschäftigungsstabilität (bezogen auf ein möglichst
ununterbrochenes Beschäftigungsverhältnis, das sich
durchaus auf verschiedene Arbeitsplätze beziehen
kann;

� Beschäftigungsfähigkeit (employability).

Im Großen und Ganzen stufen die mittlerweile
zahlreichen, auf unterschiedlichen Datensätzen basie-
renden empirischen Analysen atypische Beschäftigung
als inferior gegenüber dem Normalarbeitsverhältnis
ein. Sie zeigen aber, dass nicht jedes atypische Beschäf-
tigungsverhältnis als prekär einzustufen ist. Die Preka-
ritätsrisiken sind jedoch, gemessen an den genannten
Kriterien, deutlich höher als bei NAV, die ebenfalls
nicht frei von Prekaritätsrisiken sind.

Beim Lohn schneiden alle Formen atypischer Be-
schäftigung schlechter ab als das NAV. Besonders krass
fallen die Lohnabschläge bei geringfügig Beschäftigten
aus, 19 etwas moderater bei der Leiharbeit, 20 aber auch
befristet 21 und Teilzeitbeschäftigte 22 sind, wenn man
individuelle Merkmale kontrolliert, nicht den Beschäf-
tigten mit NAV gleichgestellt. Die ausgeprägte Lohn-
diskriminierung der geringfügig Beschäftigten dürfte
mit der indirekten Subventionierung dieser Beschäfti-

14 Vgl. Lutz Bellmann/Gabriele Fischer/Christian
Hohendanner, Betriebliche Dynamik und Flexibilität
auf dem deutschen Arbeitsmarkt, in: Joachim Möller/
Ulrich Walwei (Hrsg.), Handbuch Arbeitsmarkt 2009,
Nürnberg 2009, S. 360–401.
15 In Bezug auf die soziale Sicherung im Alter ist zu
unterscheiden zwischen „klassischer“, abgeleiteter und
eigenständiger Sicherung. In gleichstellungspolitischer
Sicht geht es um die zuletzt genannte Variante.
16 Vgl. u. a. Klaus Dörre, Prekäre Arbeit. Unsichere
Beschäftigungsverhältnisse und ihre sozialen Folgen,
in: Arbeit, (2006) 3, S. 181–193.
17 Vgl. einleitend APuZ 33–34/2008 (Ausgabe „Ab-
stieg – Prekarität – Ausgrenzung“).
18 Eine freiwillig gewählte, unbefristete Teilzeittätig-
keit kann kurz- und mittelfristig unproblematisch sein,
wenn sie z. B. temporär die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf erleichtert, und wenn das Einkommen aus
einem Normalarbeitsverhältnis die materielle Basis si-
chert.

19 Vgl. Christina Anger/Jörg Schmid, Gender Wage Gap und Fa-
milienpolitik, in: IW Trends, (2008) 2, S. 55–68; W. Brehmer/H.
Seifert (Anm. 10).
20 Vgl. Elke Jahn/Helmut Rudolph, Auch für Arbeitslose ein
Weg mit Perspektive, in: IAB-Kurzbericht, (2002) 20; Cordula
Sczesny/Sophie Schmidt/Helen Schulte/Patrick Dross, Zeitarbeit
in Nordrhein-Westfalen. Strukturen, Einsatzstrategien, Entgelte,
Endbericht, Dortmund 2008; Michael Kvasnicka/Axel Werwatz,
Lohneffekte der Zeitarbeit, in: Bundesarbeitsblatt, (2006) 2;
Hartmut Seifert/Wolfram Brehmer, Leiharbeit: Funktionswandel
einer flexiblen Beschäftigungsform, in: WSI-Mitteilungen, (2008)
6. S. 335–341.
21 Vgl. Antje Mertens/Frances McGinnity, Einkommensverluste
durch befristete Beschäftigung? Ein Überblick über den Stand der
Debatte, in: Martin Kronauer/Gudrun Linne (Hrsg.), Flexicurity.
Die Suche nach Sicherheit in der Flexibilität, Berlin 2005, S. 169–
182; Johannes Giesecke/Martin Gross, Flexibilisierung durch Be-
fristung. Empirische Analysen zu den Folgen befristeter Be-
schäftigung, in: Berndt Keller/Hartmut Seifert (Hrsg.), Atypische
Beschäftigung – Flexibilisierung und soziale Risiken, Berlin 2007,
S. 83–106.
22 Vgl. Elke Wolf, What Hampers Part-Time work. An Empirical
Analysis of Wages, Hours Restrictions and Employment from a
Dutch-German Perspective, Mannheim 2003.
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gungsform zu tun haben. Auch bei der Be-
schäftigungsstabilität zeigen sich signifikante
Unterschiede. Als besonders instabil im Ver-
gleich zum NAV wird Leiharbeit einge-
stuft. 23 Eine größere Unsicherheit wird auch
bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen
diagnostiziert. 24 Für Teilzeitarbeit konnte
eine gegenüber allen anderen Beschäftigungs-
formen höhere Beschäftigungsstabilität fest-
gestellt werden, was darauf zurückgeführt
wird, dass Teilzeitarbeit vor allem Frauen in
der Familiengründungsphase den weiteren
Verbleib im Erwerbsleben sichert und inso-
fern stabilisierend wirkt. 25

Benachteiligt sind atypisch Beschäftigte au-
ßerdem beim Zugang zu betrieblich-berufli-
cher Weiterbildung. 26 Die Möglichkeiten, die
eigene Beschäftigungsfähigkeit auf dem inter-
nen wie externen Arbeitsmarkt zu sichern,
sind eingeschränkt. Das Risiko der Diskrimi-
nierung trifft Beschäftigte mit reduzierter Ar-
beitszeit stärker als diejenigen mit befristeten
Arbeitsverträgen. Diese Diskriminierung
dürfte sich kaum durch verstärkte Aktivitäten
in Eigenregie ausgleichen lassen, da die skiz-
zierten Prekaritätsrisiken kumulativ auftreten
können. Aufgrund der schlechteren Entloh-
nung fehlen dann die finanziellen Ressourcen.
Außerdem erschwert die relativ hohe Be-
schäftigungsinstabilität den Zugang zum
Lernort Betrieb. Angesichts dieser mehrfa-
chen Benachteiligungen droht eine Art „Teu-
felskreis“ wiederholter, durch Arbeitslosig-
keit unterbrochener Phasen atypischer Be-
schäftigung, der bei eingeschränkten Qualifi-
zierungschancen nur schwer zu durchbrechen
ist und langfristig erhebliche soziale Risiken
für die Betroffenen birgt.

Die aufgezeigten Prekaritätsrisiken wären
in dem Maße zu relativieren, wie atypische
Beschäftigung als Einstieg in den Arbeits-
markt und als nur kurzzeitige Durchgangs-
station zu Normalarbeitsverhältnissen dienen
würde. Aufwärtsmobilität ist jedoch nur
eingeschränkt vorhanden. Bei Arbeitsplatz-
wechsel gelingen Übergänge aus atypischer
Beschäftigung in Normalarbeitsverhältnisse
deutlich schwieriger als aus unbefristeter
Vollzeittätigkeit. Befristet Beschäftigte und
Leiharbeitnehmer münden nach Verlust ihres
Arbeitsplatzes, wenn man den Verbleib in Ar-
beitslosigkeit außer Acht lässt, überpropor-
tional häufig wieder in vergleichbar unsichere
Beschäftigungsformen. 27

Langfristige Effekte

Solche Karrieremuster atypischer Beschäfti-
gung werfen langfristige Probleme der sozia-
len Sicherung auf. Sie reichen über den Ar-
beitsmarkt hinaus und weit hinein in die Sys-
teme sozialer Sicherung. Diese sind in der
Bundesrepublik stark erwerbszentriert bezie-
hungsweise relativ strikt an den Kriterien des
NAV (mit Beitragsfinanzierung und Äquiva-
lenzprinzip) ausgerichtet. Die Analyse der
sozialen Folgeprobleme lässt die bisherigen
Grenzziehungen zwischen Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik obsolet erscheinen. 28 Re-
formansätze erfordern integrative Lösungen.

Die Häufung sozialer Risiken bei aty-
pisch Beschäftigten hat zur Folge, dass sie
im Vergleich zu Beschäftigten mit NAV
häufiger nur Niedriglöhne beziehen, 29 des-

23 Vgl. Michael Kvasnicka, Does Temporary Help
Work Provide a Stepping Stone to Regular Em-
ployment?, Cambridge, MA 2008; Karl Brenke/Wer-
ner Eichhorst, Leiharbeit breitet sich rasant aus, in:
DIW-Wochenbericht, (2008) 19; W. Brehmer/ H. Sei-
fert (Anm. 10).
24 Vgl. Bernhard Boockmann/Tobias Hagen, Be-
fristete Beschäftigungsverhältnisse – Brücken in den
Arbeitsmarkt oder Instrumente der Segmentierung?,
Baden-Baden 2006; J. Giesecke/M. Gross (Anm. 21).
25 Vgl. W. Brehmer/H. Seifert (Anm. 10).
26 Vgl. Katrin Baltes/Andrea Hense, Weiterbildung als
Fahrschein aus der Zone der Prekarität?, Berlin 2007;
Eva Reinowski/Jan Sauermann, Hat die Befristung von
Arbeitsverträgen einen Einfluss auf die berufliche
Weiterbildung geringqualifiziert beschäftigter Perso-
nen?, in: Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung, (2008)
4, S. 489–499.

27 Vgl. J. Giesecke/M. Gross (Anm. 21). Eine noch
nicht veröffentlichte Untersuchung von Infratest und
WSI bestätigt die eingeschränkte Aufwärtsmobilität
auch für Leiharbeiter. Vgl. hierzu auch Markus Prom-
berger u. a., Leiharbeit im Betrieb: Strukturen, Kon-
texte und Handhabung einer atypischen Be-
schäftigungsform. Abschlussbericht, Nürnberg 2006.
28 Folgen für die individuelle Lebensführung oder die
Gesundheit, die ebenfalls auftreten, bleiben hier aus
Platzgründen ausgeklammert. Eine breiter angelegte
Einführung bietet Arne L. Kalleberg, Precarious Work,
Insecure Workers: Employment Relations in Transi-
tion, in: American Sociological Review, 74 (2009),
S. 1–22.
29 Die zunehmenden Probleme der Vollzeitbe-
schäftigten mit Niedrigeinkommen können hier nicht
behandelt werden. Empirisch hierzu Thorsten Schank/
Jens Stephani/Stefan Bender, Niedriglohnbeschäfti-
gung. Sackgasse oder Chance zum Aufstieg?, in: IAB-
Kurzbericht, (2008) 8.
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halb häufiger aufstockende Transferleistun-
gen erhalten und wegen des größeren Be-
schäftigungsrisikos beziehungsweise wegen
nur kurzer Beschäftigungsphasen häufiger
nach Arbeitsplatzverlust nur Anspruch auf
Arbeitslosengeld II haben. 30 Besonders
krass fallen die Unterschiede zwischen
Leiharbeitnehmern und Beschäftigten mit
NAV aus, abgesehen von den geringfügig
Beschäftigten, die nicht in die Arbeitslosen-
versicherung einbezogen sind. Von den
Leiharbeitnehmern bezieht etwa jeder
Zweite unmittelbar nach Arbeitsplatzverlust
die geringeren Leistungen des Arbeitslosen-
geldes II, während es bei der Referenzgrup-
pe nur knapp jeder Siebente ist. Der
Hauptgrund für diese gravierende Differenz
liegt in der nicht ausreichenden Dauer der
vorangegangen sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung. 31 Hinzu kommt, dass
ein Anspruch auf den Bezug von Arbeitslo-
sengeld II voraussetzt, dass zunächst die
Ersparnisse aufgebraucht werden, die über
die Grenzwerte des sogenannten „Schonver-
mögens“ hinausgehen. Unter diesen Vorzei-
chen sind die Beschäftigten kaum in der
Lage, die ihnen abverlangte größere Eigen-
verantwortung bei der Alterssicherung zu
tragen.

Langfristig ist vor allem die Rentenversi-
cherung relevant. Längere Phasen einer
Teilzeitbeschäftigung oder einer ausschließ-
lich ausgeübten Tätigkeit als Minijobber
führen aufgrund geringer Beiträge zu nicht
ausreichenden Ansprüchen; sie erhöhen in
individueller Perspektive das Risiko der Al-
tersarmut, welches in der Bundesrepublik
über Jahrzehnte als gelöst angesehen wer-
den konnte, in Zukunft jedoch wieder an
Bedeutung gewinnen wird. In kollektiver
Sicht belasten sie wegen der notwendigen,
aufstockenden Transferzahlungen die Träger
beziehungsweise die öffentlichen Haushalte
in beträchtlichem Maße und bergen das Ri-
siko einer allmählichen Erosion der Bei-
tragsbasis.

Arbeitsmarktpolitik
und atypische Beschäftigung

Die Arbeitsmarktpolitik der vergangenen
Jahrzehnte hat aus den eingangs genannten
Gründen versucht, die verschiedenen Formen
atypischer Beschäftigung zu fördern. Die
Frage nach den positiven und negativen Aus-
wirkungen lässt sich in Anbetracht der skiz-
zierten Heterogenität ihrer Varianten und
veränderten rechtlich-institutionellen Voraus-
setzungen kaum generell beantworten. Von
positiven Effekten könnte gesprochen wer-
den, wenn die Expansion atypischer Beschäf-
tigung einen spürbaren Beitrag zum Beschäf-
tigungsaufschwung zwischen 2005 und 2008
geleistet hätte. Hierüber gehen die Meinun-
gen auseinander. Während zum Beispiel der
Sachverständigenrat die Deregulierungen bei
Leiharbeit, befristeter sowie geringfügiger
Beschäftigung als wesentlichen Impulsgeber
ansieht, 32 führen makroökonomisch begrün-
dete Argumente die Besserung am Arbeits-
markt auf konjunkturelle Nachfrageimpulse
zurück. 33 Den Auslöser für den Aufschwung
sehen sie in dem weltweiten Investitions-
boom, von dem die wettbewerbsstarke Inves-
titionsgüterindustrie in Deutschland beson-
ders profitiert habe. Der ersten Position man-
gelt es an überzeugenden empirischen
Belegen. Dieses Defizit haben auch die Eva-
luationen der Hartz-Gesetze nur teilweise
beseitigen können. Sie zeigen, dass die Re-
form der Leiharbeit nur in geringem Umfang
die Beschäftigungsentwicklung beeinflusst
hat, teilweise hat sie reguläre Beschäftigung
verdrängt, teilweise zusätzliche Stellen ge-
schaffen. Kaum anders werden die Beschäfti-
gungseffekte der Minijobs beurteilt. Einem
geringen positiven Beschäftigungs- steht ein
geringer Substitutionseffekt gegenüber. 34

Kaum Zweifel bestehen an den positiven
Beschäftigungswirkungen der expandieren-
den Teilzeitarbeit. Eine auf vereinfachenden

30 Die nachfolgenden Daten stammen aus der Er-
hebung von Infratest und WSI über Mobilitätsprozesse
am Arbeitsmarkt, die in der ersten Jahreshälfte 2008
durchgeführt wurde.
31 Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer von
Leiharbeitnehmern ist zu einem großen Teil extrem
kurz; 2007 endeten 57 Prozent der Leiharbeits-
verhältnisse nach maximal drei Monaten. Vgl. C.
Sczesny/S. Schmidt/H. Schulte/P. Dross (Anm. 20).

32 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten
2007/08, Wiesbaden 2007.
33 Vgl. Gustav Horn/Camille Logeay/Rudolf Zwie-
ner, Wer profitierte vom Aufschwung?, in: IMK Re-
port (2007) 27.
34 Vgl. Deutscher Bundestag, Bericht 2006 der Bun-
desregierung zur Wirksamkeit moderner Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt, Drucksache 16/3982,
insb. S. 154 und 156.
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Annahmen basierende Modellrechnung für
die Jahre 1994 bis 2004 schreibt der gestiege-
nen Teilzeitquote einen positiven Umvertei-
lungseffekt von 2,6 Millionen Beschäfti-
gungsverhältnissen zu. 35 Diese Schätzungen
sind statisch, beruhen auf einfachen Annah-
men und blenden Effekte auf Produktivität,
Arbeitskosten und Kreislaufzusammenhänge
aus. Selbst wenn man auf Basis differenzierter
Modellschätzungen zu geringeren Werten
käme, stehen die positiven Effekte der Ar-
beitsumverteilung außer Frage. Hiervon
gehen auch die Betriebe mit Teilzeitarbeit
aus. 36 Sie sehen in der Umwandlung von
Vollzeit- in Teilzeitarbeit eine Möglichkeit,
die Zahl der Beschäftigten zu erhöhen.

Ausblick

Resümierend lässt sich festhalten, dass atypi-
sche Beschäftigungsformen systematisch hö-
here Prekaritätsrisiken als Normalarbeitsver-
hältnisse aufweisen. Die Beschäftigungseffek-
te sind nur als gering einzustufen.

Angesichts dieses Befundes stellt sich die
Frage, wie atypische Beschäftigungsformen
zukünftig behandelt werden sollen. Soll man
weiterhin auf die Marktmechanismen ver-
trauen und sie sogar durch weitere Deregulie-
rungsmaßnahmen fördern – oder sollte man
sie regulieren und gestalten? Im Rahmen der
zweiten Option ginge es um die Minderung,
im günstigsten Fall um die Beseitigung der
skizzierten sozialen Risiken durch (Re-)Re-
gulierung. Da die Formen atypischer Be-
schäftigung recht heterogen sind, müssen ent-
sprechende Strategien differenziert ansetzen.
Gleichwohl versprechen bestimmte generelle
Regelungen und Gestaltungsprinzipien die
beschriebenen Prekaritätsrisiken zu mindern.
Hierzu gehört die Verwirklichung des equal-
pay-Prinzips, das den Lohnabstand zwischen
atypisch und regulär Beschäftigten einebnet.
Bei einem funktionierenden Marktmechanis-
mus wäre angesichts der höheren Beschäfti-
gungsrisiken sogar mit einer Risikoprämie zu
rechnen. Generelle Ansprüche auf betrieb-
lich-berufliche Weiterbildung würden nicht

nur die individuellen Arbeitsmarktchancen
fördern, sondern ebenso die Funktionsfähig-
keit des Arbeitsmarktes verbessern.

Ein dritter genereller Reformpunkt betrifft
die Alterssicherung. Eine nicht systemkon-
forme Lösung wäre die Einführung einer be-
darfsorientierten Mindestsicherung im Alter,
die seit Langem auch unabhängig von atypi-
scher Beschäftigung diskutiert wird. Wir plä-
dieren für eine dreistufige Lösung aus allge-
mein-steuerfinanzierter Basissicherung, bei-
tragsfinanzierten Ansprüchen aus der
Erwerbstätigkeit sowie freiwilliger Zusatz-
versicherung, die allerdings ein entsprechen-
des Einkommen voraussetzt.

Einen Ansatz, der die genannten Reform-
punkte konzeptionell integrieren könnte, bie-
ten die neu aufgekommenen Überlegungen
zur „Flexicurity-Strategie“. Sie verlagern die
Richtung der Auseinandersetzung um die Re-
gulierung des Arbeitsmarktes. Das Konzept
der Flexicurity soll die von den Unternehmen
geforderte höhere Flexibilität mit den Inter-
essen der Arbeitnehmer an mehr sozialer Si-
cherheit besser austarieren als dies bisher
unter den Vorzeichen von ausschließlicher
Flexibilisierung und Deregulierung gesche-
hen ist. 37 Es ist der – nach der Anwendung in
einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen
Union (vor allem den Niederlanden und Dä-
nemark) inzwischen auch von der EU-Kom-
mission offiziell zum Teil der europäischen
Beschäftigungspolitik erklärte – Versuch, eine
Kombination von Flexibilität und sozialer Si-
cherung zu erreichen. 38

35 Vgl. Martin Dietz/Ulrich Walwei, Beschäftigungs-
wirkungen des Wandels der Erwerbsformen, in:
B. Keller/H. Seifert (Anm. 7).
36 Vgl. Susanne Wanger, Teilzeitarbeit fördert Flexibi-
lität und Produktivität, in: IAB-Kurzbericht, (2006) 7.

37 Vgl. als Einführung und Überblick M. Kronauer/G.
Linne (Anm. 21).
38 Berndt Keller/Hartmut Seifert, Flexicurity: Ein eu-
ropäisches Konzept und seine nationale Umsetzung.
Expertise für die Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2008.
Anm. d. Redaktion: Zu Flexicurity siehe auch den
Beitrag von Werner Sesselmeier/Gabriele Somaggio in
diesem Heft.
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verbinden. Doch die Tauglichkeit dieses Konzeptes ist noch nicht bewiesen.
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Mit der Einführung des Arbeitsförderungsgesetzes vor 40 Jahren wurde die ak-
tive Arbeitsmarktpolitik aufgewertet. Ob die zahlreichen Änderungen der ver-
gangenen Jahre für mehr Qualität in der Arbeitsförderung sorgen, ist fragwürdig.
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Während der beiden vergangenen Legislaturperioden gab es einen Nachkriegs-
höchststand bei der Arbeitslosigkeit und einen Rekordstand bei der Erwerbstä-
tigkeit. Die Große Koalition hat das Reformrad teilweise wieder zurückgedreht.
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27-33 Zur Ökonomie der Arbeitslosenversicherung

Großzügige Lohnersatzleistungen sichern zwar den materiellen Status, verlän-
gern aber den Suchprozess und verfestigen dadurch die Arbeitslosigkeit. Wie
großzügig sollte die Arbeitslosenversicherung also sein?
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Die Arbeitslosenversicherung wird gemeinsam von Staat, Gewerkschaften und
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Immer mehr Menschen sind in Teilzeit, Leiharbeit, befristet oder geringfügig be-
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rende Folgen für die sozialen Sicherungssysteme – vor allem langfristig.


